
Protokoll-Nr. 18/117

18. Wahlperiode

Ausschuss für Wirtschaft und Energie

18. Wahlperiode Seite 1 von 26

Wortprotokoll
der 117. Sitzung

Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Berlin, den 21. Juni 2017, 11:00 Uhr
10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1
Paul-Löbe-Haus, Europasaal 4.900

Vorsitz: Klaus Barthel, MdB

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung

a)

Tagesordnungspunkt 1 Seite 4

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und
SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieter-
strom und zur Änderung weiterer Vorschriften des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes

BT-Drucksache 18/12355

Federführend:
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Mitberatend:
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Finanzausschuss
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit
Haushaltsausschuss

b) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieter-
strom und zur Änderung weiterer Vorschriften des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes

BT-Drucksache 18/12728

Federführend:
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Mitberatend:
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
Finanzausschuss
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit
Haushaltsausschuss



Ausschuss für Wirtschaft und Energie

18. Wahlperiode Protokoll der 117. Sitzung
vom 21. Juni 2017

Seite 2 von 26

Mitglieder des Ausschusses 1

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

CDU/CSU Bareiß, Thomas
Durz, Hansjörg
Grotelüschen, Astrid
Gundelach, Dr. Herlind
Hauptmann, Mark
Heider, Dr. Matthias
Jung, Andreas
Knoerig, Axel
Koeppen, Jens
Lämmel, Andreas G.
Lanzinger, Barbara
Lenz, Dr. Andreas
Liebing, Ingbert
Metzler, Jan
Nowak, Helmut
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Ramsauer, Dr. Peter
Riesenhuber, Dr. Heinz
Schröder (Wiesbaden), Dr. Kristina
Stein, Peter
Strothmann, Lena
Willsch, Klaus-Peter

Dött, Marie-Luise
Fuchs, Dr. Michael
Funk, Alexander
Gerig, Alois
Grundmann, Oliver
Holmeier, Karl
Huber, Charles M.
Jarzombek, Thomas
Kanitz, Steffen
Körber, Carsten
Kruse, Rüdiger
Michelbach, Dr. h.c. Hans
Middelberg, Dr. Mathias
Müller (Braunschweig), Carsten
Nüßlein, Dr. Georg
Oellers, Wilfried
Petzold, Ulrich
Scheuer, Andreas
Stetten, Freiherr Christian von
Vries, Kees de
Wegner, Kai
Weiler, HonD Albert

SPD Barthel, Klaus
Freese, Ulrich
Hampel, Ulrich
Held, Marcus
Ilgen, Matthias
Katzmarek, Gabriele
Müller (Chemnitz), Detlef
Poschmann, Sabine
Post, Florian
Saathoff, Johann
Schabedoth, Dr. Hans-Joachim
Scheer, Dr. Nina
Westphal, Bernd
Wicklein, Andrea

Annen, Niels
Dörmann, Martin
Ehrmann, Siegmund
Flisek, Christian
Heil (Peine), Hubertus
Jurk, Thomas
Kapschack, Ralf
Malecha-Nissen, Dr. Birgit
Raabe, Dr. Sascha
Rützel, Bernd
Schwabe, Frank
Schwarz, Andreas
Stadler, Svenja
Thews, Michael

DIE LINKE. Bulling-Schröter, Eva
Ernst, Klaus
Lutze, Thomas
Nord, Thomas
Schlecht, Michael

Dehm, Dr. Diether
Karawanskij, Susanna
Lenkert, Ralph
Petzold (Havelland), Harald
Wagenknecht, Dr. Sahra

1 Die Anwesenheitslisten sind diesem Protokoll angefügt.
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BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN

Baerbock, Annalena
Dröge, Katharina
Gambke, Dr. Thomas
Janecek, Dieter
Verlinden, Dr. Julia

Andreae, Kerstin
Krischer, Oliver
Özdemir, Cem
Rößner, Tabea
Trittin, Jürgen

Sachverständige:

Dr. Maren Petersen
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Katherina Reiche
Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)

Dr. Thomas Engelke
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv)

Dr. Andreas Horn
Sonnenkraft Freising e.V.

Michael Geißler
Berliner Energieagentur GmbH

Lukas Siebenkotten
Deutscher Mieterbund e.V.

Hartmut Gaßner
Gaßner, Groth, Siederer & Coll

Marc Elxnat
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
(gem. § 70 Absatz 4 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages)
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Tagesordnungspunkt 1

a) Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mie-
terstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

BT-Drucksache 18/12355

b) Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Mie-
terstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes

BT-Drucksache 18/12728

Der Vorsitzende: Meine Damen und Herren, ich
begrüße Sie jetzt alle recht herzlich zu dieser An-
hörung. Es geht bekanntlich um den Gesetzent-
wurf der Fraktionen CDU/CSU und SPD zum Ent-
wurf eines Gesetzes zur Förderung von Mieter-
strom und zur Änderung weiterer Vorschriften
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und einem
entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung. Die Drucksachennummern sind 18/12355
beziehungsweise 18/12728. Ich darf im Einzelnen
begrüßen zunächst mal die Sachverständigen, die
sich heute hier zur Beratung und zur Befragung
zu diesem Thema zur Verfügung stellen. Leider
konnte ich Sie noch nicht vorher begrüßen, weil
wir heute länger mit der ordentlichen Ausschuss-
sitzung gebraucht haben, aber es ist sehr schön,
dass Sie gekommen sind. Es gibt ja eine Liste über
die Sachverständigen und wen sie vertreten. Ich
begrüße die Kolleginnen und Kollegen des Aus-
schusses für Wirtschaft und Energie und anderer
Ausschüsse des Deutschen Bundestages, für die
Bundesregierung ist Herr Staatssekretär Beck-
meyer da und Fachbeamte des Bundeswirtschafts-
ministeriums, die Vertreterinnen und Vertreter
der Länder, die Vertreter der Medien und die Zu-
schauer hier oben auf den Tribünen und Zuhöre-
rinnen. Zum Ablauf muss ich wie immer zu-
nächst mitteilen, dass wir uns darauf verständigt
haben, keine Themenblöcke zu bilden. Wir wer-
den wie immer auch unter Berücksichtigung des
Stärkeverhältnisses der Fraktionen Fragezeiten
aufteilen. Das geschieht bei dieser Anhörung in
drei Runden. Zunächst nach dem Schlüssel
2:2:1:1, dann in der zweiten Runde 5:3:1:1 und
für die Schlussrunde wiederum 2:2:1:1. Damit wir

die Zeit einhalten können, müssen wir ein strik-
tes Reglement durchhalten, das heißt also, pro
Wortmeldung insgesamt jeweils 5 Minuten für
Frage und Antwort und das heißt also auch, wenn
zwei Fragen gestellt werden an unterschiedliche
Experten, müssen diese 5 Minuten eingehalten
werden und je kürzer die Fragen sind, das kennen
die Kollegen auch, desto mehr Zeit haben wir
dann für die Beantwortung. An die Kolleginnen
und Kollegen immer die Bitte, wie stets, zunächst
den Namen des oder der Sachverständigen zu
nennen, an den die Frage gerichtet wird. Es gibt
keine Eingangsstatements und wir verweisen in
dem Zusammenhang auf die schriftlichen Stel-
lungnahmen, die Sie uns ja freundlicherweise als
Sachverständige schon zur Verfügung gestellt ha-
ben. Es gibt wie immer ein Wortprotokoll über
diese Anhörung und ich muss deswegen auch je-
weils einzeln die Rednerinnen und Redner na-
mentlich benennen, damit wir nachher auch
nachvollziehen können, wer gesprochen hat. Jetzt
eröffne ich die erste Runde. Für die CDU/CSU hat
der Kollege Dr. Pfeiffer das Wort.

Abg. Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU): Vielen
Dank Herr Vorsitzender und ein herzliches Will-
kommen an die Sachverständigen. Ich habe zu-
nächst eine Frage an die Frau Reiche und die
Frau Dr. Petersen. Wir versuchen ja, mehrere Flie-
gen mit einer Klappe zu schlagen, auf der einen
Seite soll versucht werden, einen Beitrag zur
Energiewende zu leisten und es sollen insbeson-
dere auch die Mieter eine Chance haben, daran zu
partizipieren und insofern die Frage, ob Sie diese
Ziele mit dem vorliegenden Gesetzentwurf für er-
reichbar halten. Zum zweiten müssen wir ja im-
mer aufpassen, da haben wir in der Vergangenheit
schlechte Erfahrungen gemacht, gerade beim EEG,
dass es nicht zu Überförderungen kommt und so-
mit zu falschen Anreizen und dass auch die Be-
lastungen im Rahmen bleiben. Da wurden ja von
Ihnen, zum Teil zumindest, auch Sorgen geäu-
ßert, dass insbesondere was regionale Belastun-
gen und auch andere anbelangt, es dort zu Ver-
werfungen oder Problemen kommen kann. Inso-
fern wäre ich dankbar, wenn Sie diese Balance er-
läutern würden, wie Sie die gelöst sehen oder ob
Sie die richtig gelöst sehen oder wenn nicht, was
noch zu ändern wäre. Dankeschön.

Der Vorsitzende: Zunächst Frau Reiche, bitte.
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SVe Katherina Reiche (VKU): Vielen Dank Herr
Abgeordneter für die Frage, Herr Vorsitzender.
Die Stadtwerke sehen in diesem Gesetz eine
Chance, die Energiewende auch in die Städte zu
bekommen. Wir verzeichnen ein hohes Interesse
von Mieterinnen und Mietern von Wohnungsge-
sellschaften, aber vor allem auch von Stadtwer-
ken, sich zu engagieren und die Energiewende
auch in die Städte zu bringen. Stadtwerke sind ja
seit längerer Zeit dabei, nicht mehr nur Strom zu
liefern, sondern diverse Energiedienstleistungen
zu erbringen, wie Energieberatung, Contracting o-
der auch bereits schon Mieterstrommodelle. Wie
bei jedem Vorhaben gibt es eine positive Seite
und auch eine Seite, die man zu mindestens auch
kritisch sehen kann. Also neben den eben positiv
beschriebenen Entwicklungen ist es schon so,
dass diejenigen, die nicht Mieterstrommodelle
nutzen können, am Ende diejenigen sind, die für
das Gesamtsystem verantwortlich bleiben. Also
jeder, der raus geht aus einem Gesamtsystem, hin-
terlässt dann eine kleiner werdende Gruppe, die
ein solches Gesamtsystem tragen muss. Das Netz
der allgemeinen Versorgung bleibt ja bestehen,
die Gesamtkosten für Netzentgelte bleiben beste-
hen. Man muss zumindest sehr genau beachten,
wie sich Zubaupotenziale entwickeln, wo die sich
entwickeln und welche Auswirkungen das auf
die verbleibenden Stromkunden hat. Deswegen
plädieren wir als Verband kommunaler Unterneh-
men dafür, die nächste Legislaturperiode zu nut-
zen, um sich das Thema Entgelte, Netze, Umla-
gen, Steuern einmal umfassend vorzunehmen, um
Fehlentwicklungen zu verhindern.

Der Vorsitzende: Frau Dr. Petersen.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Herzlichen
Dank Herr Vorsitzender, und Danke Herr Pfeiffer
für die Frage. Der BDEW positioniert sich im Hin-
blick auf die Erreichung der Zielsetzung des Mie-
terstrommodells eher negativ. Denn wenn das
Ziel darin liegen soll, möglichst viele Menschen
in Deutschland an der Energiewende profitieren
zu lassen, die heute noch nicht profitieren, die
beispielsweise keine Eigenheimbesitzer sind und
das Eigenverbrauchsprivileg nutzen können, so
haben wir nach überschlägigen Rechnungen,
wenn 500 MW Mieterstrom zugebaut wird pro
Jahr, ungefähr 300.000 Haushalte, die profitieren
können. Sagen wir mal, es sind drei Personen pro

Haushalt, 900.000 Menschen hört sich erstmal
viel an. Aber über die Hälfte der Bundesbürger
lebt in Miethaushalten und das sind ungefähr 46
Millionen. Das heißt, von diesem Mieterstrommo-
dell, das sich wirklich erstmal sehr gut anhört,
profitiert nur ein Bruchteil der Mieter, die jetzt
eben vom Eigenstromprivileg nicht profitieren
können. Das heißt, durch dieses Gesetz wird die
Gesellschaft in drei Klassen geteilt. Nämlich die
Privilegierten, die Eigenheimbesitzer sind, und in
die Mieter, die profitieren von dem Modell und
die weitaus überwiegende Mehrheit der Mieter,
die eben nicht profitieren können.

Der Vorsitzende: Ich muss Sie auf die Zeit auf-
merksam machen.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Zur Balance:
Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das
ganz klar berechnet, dass die Netzentgelte deut-
lich steigen. Mieterstrommodelle rechnen sich na-
türlich insbesondere in Gebieten, in denen die
Netzentgelte ohnehin schon sehr hoch sind und
da kommt es natürlich, wie Frau Reiche schon
sagte, zu ganz erheblichen Kostensteigerungen für
Mieter, die eben nicht in Häusern leben, wo Mie-
terstromprojekte realisiert werden können.

Der Vorsitzende: Für die SPD-Fraktion Herr West-
phal.

Abg. Bernd Westphal (SPD): Vielen Dank Herr
Vorsitzender, zunächst erst einmal einen ganz
herzlichen Dank meine Damen und Herren, dass
Sie uns zur Verfügung stehen als Beratung für
diesen Gesetzentwurf. Ich habe zwei Fragen an
Herrn Dr. Horn und an Herrn Dr. Engelke. Zu-
nächst an Herrn Dr. Horn. Als Grundlage für die-
ses Gesetz wurde ein Prognos-Gutachten in Auf-
trag gegeben. Wie bewerten Sie das, werden die
Annahmen, die dort analysiert worden sind, dem
gerecht, was jetzt mit dem Gesetzentwurf vorliegt
und an Herrn Dr. Engelke hätte ich gern aus Ihrer
Sicht was Verbraucher angeht, eine Einschätzung.
Wir haben ja als SPD das Ziel gehabt, dass wir
auch Mieter hier als Profiteur für die Energie-
wende sehen, gelingt das mit diesem Gesetz, was
jetzt vorliegt, dass auch für Mieter hier durchaus
ein Benefit entsteht?

Der Vorsitzende: Zunächst Herr Dr. Horn.
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SV Dr. Andreas Horn (Sonnenkraft Freising e.V.):
Vielen Dank für die Frage. Sie fragen nach der
Prognos-Studie und nach den Inhalten, die da
aufbereitet werden. Aus der Sicht als Praktiker,
ich bin ja auch Photovoltaik-Planer, muss ich vor
allem feststellen, dass das Photovoltaikpotenzial
in dieser Studie erheblich überbewertet wird.
Hier wird von Wohngebäuden mit 8 Parteien und
40 kW-Anlage ausgegangen, das heißt 5 kW pro
Haushalt. In der Realität, in München, haben wir
in Wohnprojekten 1 kW pro Haushalt. Die Ge-
samtstudie gibt das Photovoltaikpotenzial etwa
um den Faktor 2 zu hoch an, insofern habe ich
auch überhaupt keine Angst vor dem 500 kW-De-
ckel, der hier geplant ist. Der ist lächerlich in An-
betracht der Tatsache, dass ich maximal bei opti-
malem Ausbau 250 MW pro Jahr erwarte. Das
heißt, das Potenzial wird viel zu hoch einge-
schätzt. Das andere ist, dass die Studie immer
wieder von einem zusätzlichen Photovoltaikaus-
bau spricht, das ist falsch, weil das EEG mit sei-
nem atmenden Deckel eine Gesamtausbaumenge
vorgibt und diese regelt. Das heißt, wenn ich ei-
nen zusätzlichen Photovoltaikzubau erzielen
würde, dann würde dieser atmende Deckel sofort
nachregeln, indem die Vergütungspreise absin-
ken. Insgesamt ist festzustellen, dass jede Kilo-
wattstunde Mieterstrom eine Kilowattstunde
Volleinspeisung ersetzt und somit dieses Mieter-
stromgesetz zu einer ganz klaren und eindeutigen
Kostenreduktion beim EEG, bei den EEG-Umlagen
und der Vergütung führt, weil einfach der Mieter-
zuschlag mit ungefähr 3 Cent, wir hier nur einen
Viertel der Kosten von der Volleinspeisung von
knapp 12 Cent haben, das heißt, Mieterstrom
macht den Photovoltaikzubau günstiger, aber das
Potenzial ist sehr, sehr stark begrenzt.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Engelke.

SV Dr. Thomas Engelke (vzbv): Vielen Dank für
die Einladung, vielen Dank auch für die Frage.
Die Verbraucherinnen und Verbraucher unterstüt-
zen ja nach wie vor zu einem extrem hohen Pro-
zentsatz die Energiewende und gleichzeitig sind
sie aber auch diejenigen, die einen Großteil der
Kosten tragen. Und insofern begrüßt es der Ver-
braucherzentrale Bundesverband sehr, dass jetzt
mit der Vorlage des Entwurfs für das Mieterstrom-
gesetz eben auch Mieter, und es sind ja nicht nur

Mieter, sondern es sind auch die Selbstnutzer von
Eigentumswohnungen, ebenfalls von finanziellen
Vorteilen der Energiewende profitieren sollen.
Man muss aber berücksichtigen, dass natürlich
der Mieterstrom aufgeteilt wird zwischen den
Mietern, zwischen den Vermietern und gegebe-
nenfalls auch noch mit dritten Dienstleistern, so-
dass im Vergleich zu dem anderen Bereich, der
wurde schon angesprochen, zum Eigenstrom von
Hauseigentümern wir sowieso zum einen diese
Drittelung haben und zum anderen, was wir kriti-
sieren, die fehlende finanzielle Gleichstellung
von Mieterstrom und Eigenstrom. Der Eigenstrom,
also Mieterstrom und Eigenstrom, so wie der Ge-
setzentwurf jetzt von der Bundesregierung vorge-
sehen wird, schafft eine Lücke von bis zu 4,7 Cent
pro Kilowattstunde und wenn die EEG-Umlage
noch ansteigt, würde dann auch diese Lücke noch
weiter ansteigen. Und selbst wenn Mieterstrom
und Eigenstrom gleichgestellt wird, werden mit
jeder Kilowattstunde immer noch bis zu 6,9 Cent
gegenüber dem Standard-EEG-Strom eingespart.
Das heißt, jede Kilowattstunde Mieterstrom ent-
lastet das EEG-Konto bis zu 8,8 Prozent und
macht den EEG-Strom eben günstig. Insofern
macht der...

Der Vorsitzende: Denken Sie bitte auch an die
Zeit.

SV Dr. Thomas Engelke (vzbv): Gut, dann noch
einen Satz zum Schluss. Die Bundesregierung hat
ja auch davon gesprochen, dass insgesamt 180
Millionen Euro so eingespart werden können, je
nachdem wie man das rechnet, kommt man auch
noch zu höheren Zahlen von 280 Millionen Euro,
also insofern ist der Mieterstrom ein Gewinn,
nicht nur für die Mieter, sondern für die ganze
Entwicklung der erneuerbaren Energien.

Der Vorsitzende: Aus gegebenen Anlass muss ich
darauf hinweisen, dass ich die 5 Minuten rigoros
einhalten muss, ab jetzt, weil wir sonst nicht mit
den 2 Stunden hinkommen, wir sind eh schon in
Verzug. Ich muss da um Verständnis bitten.
Nächste Frage Kollege Bareiß für die Unionsfrak-
tion.

Abg. Thomas Bareiß (CDU/CSU): Herzlichen
Dank. Meine Frage geht auch an Herrn Dr. En-
gelke, weil ich fand den Sachverhalt gerade sehr



Ausschuss für Wirtschaft und Energie

18. Wahlperiode Protokoll der 117. Sitzung
vom 21. Juni 2017

Seite 7 von 26

spannend, den Sie dargelegt haben und auch den
Interessenkonflikt, den Sie auch in Ihrer eigenen,
sage ich mal, Klientel haben. Und ich hätte ganz
gern auch schon mal gewusst, wie Sie denn die fi-
nanziellen Entlastungen definieren. Also Sie wol-
len ja finanzielle Entlastungen vorschlagen oder
haben dies ja auch in Ihrem Papier dargestellt,
vielleicht können Sie nochmal darstellen, welche
Entlastungen Sie denn für die Verbraucher ganz
konkret vorhaben und in welchen Größenordnun-
gen Sie da entsprechend vorgehen wollen, Sie ha-
ben da von Privilegierungen in der Industrie ge-
sprochen, von den Hauseigentümern, von den
Netzverbrauchern haben Sie da auch gesprochen,
die dann auch in den Mieterstrom entsprechend
Einfluss nehmen. Und zweitens, auch an Herrn
Engelke, Sie haben das Thema Netzentgelte noch
ganz wenig angesprochen. Die Frage, die sich hier
ergibt, ist in den Verteilnetzgebieten, also sprich
in den Städten, in denen sehr viel Zubau von
Mieterstrom anwächst, werden dann in diesen
Gebieten die Netzentgelte dramatisch steigen? Das
haben Sie gerade eben nur angedeutet, aber viel-
leicht können Sie nochmal ganz konkret darauf
eingehen, wie stark Sie diesen Interessenkonflikt
dann auch sehen und wie stark dann auch die
Zahlen im Hintergrund wirken.

Der Vorsitzende: Herr Engelke.

SV Dr. Thomas Engelke (vzbv): Vielen Dank für
die Frage Herr Bareiß. Ich hatte ja eben schon aus-
geführt, dass erstmal über den Mieterstrom sehr
viel Geld eingespart wird. Aber zum anderen, da
haben Sie vollkommen Recht, auch Mieterstrom
erzeugt natürlich Kosten. Die Bundesregierung
schätzt einen maximalen Anstieg der EEG-Umlage
um weitere 0,1 Prozent durch Mieterstrom. Dieses
Geld muss von den Übrigen, also in der Regel von
den anderen Mietern, ja nochmal zusätzlich auf-
gebracht werden, das ist richtig. Das ist zwar ein
vergleichsweise kleiner Betrag, aber es ist ein zu-
sätzlicher Betrag und wir setzen uns sehr dafür
ein, dass auch diese Mieter in Zukunft an den
Vorteilen der Energiewende beteiligt werden. Das
kann man jetzt aber nicht im Mieterstromgesetz
regeln, sondern das muss man unabhängig regeln,
dass man wirklich mal eine Neuorientierung, eine
Neuausrichtung der Kosten der Energiewende
vornimmt, wo dieser Punkt geregelt wird, wo aber

tatsächlich auch die Industrieausnahmen neu ge-
regelt werden, wo möglicherweise dann auch die
Netzentgelte neu geregelt werden, sodass unter
dem Strich dann auch die Verbraucher insgesamt
von niedrigeren Energiepreisen profitieren.

Der Vorsitzende: Für die SPD-Fraktion Kollege
Saathoff.

Abg. Johann Saathoff (SPD): Herzlichen Dank
Herr Vorsitzender, meine Fragen gehen an Mi-
chael Geißler. Zum einen hätte ich gern eine Ein-
schätzung ob das, was Herr Horn gerade sagte,
dass er erwartet, dass maximal 250 MW pro Jahr
zugebaut werden, ob das von Ihnen auch so getra-
gen wird, also die Frage kann man auch anders
formulieren: Halten Sie den Deckel überhaupt für
notwendig? Wenn das so weit unter dem Deckel
ist, kann man auch drüber nachdenken, den De-
ckel einfach nicht zu thematisieren. Wir haben
jetzt sehr stark Energiepolitik debattiert, ohne
wirklich intensiv ins Mieterstromgesetz einzuge-
hen, deswegen würde ich von Ihnen gerne noch-
mal wissen, welche Kostenbestandteile bei der
Umsetzung von Mieterstrommodellen eigentlich
eine Rolle spielen und wie Ihre Erwartung ist,
was müssten wir eigentlich noch zusätzlich tun,
um Mieterstrommodelle dann auch wenigstens an
diesen, aus meiner persönlichen Sicht, durchaus
zu diskutierenden Ansatz des 500 MW-Deckels
heranzuführen?

Der Vorsitzende: Herr Geißler.

SV Michael Geißler (Berliner Energieagentur
GmbH): Vielen herzlichen Dank Herr Saathoff für
die Frage, Herr Vorsitzender. Zunächst mal
möchte ich ganz eindeutig vorweg sagen, dass wir
aus praktischer Sicht diesen Gesetzentwurf der
Koalition für einen richtigen und wichtigen
Schritt halten, aber um es auch deutlich zu sagen,
einen sehr notwendigen Schritt, um tatsächlich
wieder PV-Dachanlagen, insbesondere im urba-
nen Raum, überhaupt in die Realisierung zu brin-
gen. Die Frage um die Potenziale ist sicherlich im
Grunde genommen auch eine etwas akademische,
das möchte ich insbesondere aus praktischer
Sicht sagen, ich glaube, den Wert, den Herr Horn
genannt hat, könnte ich mal als unteren Wert be-
zeichnen und das, was Prognos gesagt hat, einen
mittleren bis hohen Wert. Um grundsätzlich mal
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zur Kostenstruktur zu kommen, das war ja Ihre
Frage. Es ist so, wenn man ein Mieterstrommodell
als PV-Dachanlage umsetzen möchte, man alleine
schon Baukosten zwischen 75 Prozent und 80
Prozent hat. Dazu kommen Planungs- und Errich-
tungskosten in der Größenordnung ebenfalls von
20 Prozent bis 25 Prozent, die im Übrigen, an die-
ser Stelle auch nochmal klar gesagt, unmittelbar
der lokalen Wertschöpfung zuzuordnen sind und
insofern aus unserer Sicht sehr wichtig sind. Sie
haben Betriebskosten: denken Sie nur an laufende
Instandhaltungen an derartigen Anlagen, Sie müs-
sen eine derartige Anlage versichern etc. und, das
ist ein Punkt, der leicht übersehen wird, Sie ha-
ben sehr deutliche entsprechende Vertriebskos-
ten, auch im Mieterzusammenhang. Die Mieterin-
nen und Mieter müssen sich zunächst mal für
derartige Technologien und auch für einen derar-
tigen Vertrag entscheiden, dafür haben sie auch
entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendun-
gen sind aktuell deutlich über dem, was tatsäch-
lich sozusagen an der Vergütungsstruktur über-
haupt nur erzielbar ist, insofern ist dieses Gesetz
ein extrem wichtiges. Wenn ich eine Anmerkung
machen darf zu dem, was vorgeschlagen wird und
nach vorne gerichtet, muss man eine Sache,
glaube ich, unmittelbar noch erwähnen: Wenn Sie
sich eine reale Anlage angucken, ich sage jetzt
mal eine in Berlin, die kenne ich sehr gut, weil
wir sie selbst mal gebaut haben unter EEG-Ein-
speisezeiten sozusagen, im Jahre 2011 ist auf eine
Wohnanlage, 20er-Jahre-Baujahr, eine Anlage ge-
baut worden von 275 kW Peak. Dort wurde das
Dach, so es denn geeignet war, eben voll ausge-
nutzt. Diesen 275 kW stehen nach heutiger Sicht-
weise dieses Gesetzes 414 Wohnungen gegenüber.
Wenn Sie nach diesem heutigen Gesetz sozusagen
optimieren müssten, könnten Sie eigentlich die-
ses ebenfalls in der gleichen Größenordnung
bauen. Sie dürfen es aber nicht bauen, weil Sie
nämlich einen Deckel in dieses Gesetz eingebaut
haben von 100 kW, wo nämlich die entspre-
chende Mieterstromförderung aufhört. Das bedeu-
tet gleichzeitig, wenn Sie sich, und das wird die
Realität an den einen oder anderen Stellen sein,
an diese, aus meiner Sicht, nicht nachvollziehba-
ren Schwellenwerte halten, werden Sie es erle-
ben, dass in Wohnanlagen der eine Mieter ein An-
gebot erhalten kann, der andere nicht. Ich halte
das in der Praxis nicht für vermittelbar. Jetzt wer-

den Sie vielleicht sagen, diese Anlagen sind sozu-
sagen nicht repräsentativ, ich würde sagen, in
städtischen Zusammenhängen wie in Berlin und
in anderen Städten gibt es solche Wohnanlagen
sehr wohl, hier handelte es sich um eine Woh-
nungsbaugenossenschaft. Sie sind also insofern
meiner Ansicht nach mit diesem Gesetzesentwurf
an dieser Stelle etwas zu kurz, deshalb würden
wir uns vorstellen, wenn man überhaupt eine
Grenze einzieht, dann vielleicht bei 250 kW bezo-
gen auf derartige Fördersysteme, herzlichen Dank.

Der Vorsitzende: Dankeschön und die nächste
Frage, Kollegin Bulling-Schröter für die Links-
Fraktion.

Abge. Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE.): Danke-
schön Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an
Herrn Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund
und ich würde mich speziell nochmal dafür inte-
ressieren, wie Sie die Interessen der Mieterinnen
und Mieter im Gesetzentwurf berücksichtigt se-
hen. Das bezieht sich vor allem auf die Deckelung
des Mieterstrompreises auf 90 Prozent des Grund-
versorgungstarifs, sowie die Einschränkung der
Vertragsfreiheit bei Zeitmietverträgen.

Der Vorsitzende: Herr Siebenkotten bitte.

SV Lukas Siebenkotten (Deutscher Mieterbund
e.V.): Frau Bulling-Schröter, Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie
einen Vertreter derer eingeladen haben, nach de-
nen das Gesetz benannt ist, nämlich der Mieterin-
nen und Mieter, dennoch will ich gleich zu Be-
ginn sagen, die Bezeichnung ist ein wenig irrefüh-
rend. Tatsächlich handelt es sich um Vermieter-
strom, nicht um Mieterstrom. Der Vermieter pro-
duziert den Strom und will ihn dann und soll ihn
dann in vernünftiger Form an den Mieter weiter-
geben, verkaufen. Dennoch hat sich inzwischen
die Formulierung Mieterstrom eingebürgert, also
bleib ich jetzt auch dabei. Um auf die Frage ein-
zugehen, generell halten wir es für ausgesprochen
gut, dass der Mut bestanden hat, ein solches Ge-
setz anzugehen. Wir finden es gut, dass hier ver-
sucht wird, die Themen Klimawende und auf der
anderen Seite Vermietung vernünftig miteinander
zu verbinden. Das findet unsere klare Zustim-
mung und da werden auch die Interessen der
Mieterinnen und Mieter generell berücksichtigt.
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Allerdings haben wir an manchen Stellen so ein
bisschen den Eindruck, dass der Gesetzgeber nach
dem Motto handelt: „Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass.“ Ich will das an zwei Bei-
spielen nennen, die zum Teil schon aufgeführt
worden sind: Einmal sind wir der Auffassung, es
wäre nun wirklich sinnvoll, Eigenstrom und Mie-
terstrom gleichzustellen und nicht auf halbem
Wege stehen zu bleiben, was den Mieterstrom be-
trifft. Zweitens, es wanderte ja die Frage mit der
erweiterten, gewerbesteuerlichen Kürzung vom
Gesetzentwurf aus demselben wieder raus, das ist
natürlich wichtig für die Vermieter, die hier nicht
vertreten sind, die vertrete ich aber gerne flott
mit, für die Vermieter, dass es überhaupt für sie
von Interesse sein kann, solche Modelle anzuge-
hen, dürfen sie dafür nicht steuerlich bestraft
werden, um es mal klar und deutlich zu sagen.
Das ist uns ein weiterer wichtiger Punkt. Dann,
für die Mieterinnen und Mieter, ist von Bedeu-
tung, dass sie nicht gezwungen werden, einen
Vertrag mit dem Vermieter in dieser Frage abzu-
schließen. Das ist wichtig. Es muss also die Mög-
lichkeit der Vertragsfreiheit auf jeden Fall beste-
hen bleiben. Dass man das bei vorübergehendem
Gebrauch der Wohnung so nicht machen will, fin-
det generell unsere Zustimmung, weil da geht es
um Touristen, um Leute, die Messen besuchen o-
der ähnliches, dass man da nicht jedes Mal nach-
fragen kann: „Bist du mit dem Vertrag einverstan-
den?“, ist einzusehen. Man sollte aber überlegen,
ob man da eine zeitliche Obergrenze einführt. Vo-
rübergehender Gebrauch können auch 5 Jahre
sein, das wäre dann nicht mehr okay, also wür-
den wir an Sie appellieren darüber nachzuden-
ken, ob man bei einem halben Jahr oder einem
Jahr hier eine Grenze einzieht. Und dann zu den
90 Prozent der Deckelung des Mieterstrompreises:
wir halten es für richtig, dass es einen solchen
Zwangsrabatt gibt, zumal ja die Grundversor-
gungstarife üblicherweise nicht gerade durch be-
sondere Preisgünstigkeit hervorstechen, also sind
die 90 Prozent davon ohnehin noch nicht was
furchtbar niedriges, man könnte auch über 80
Prozent nachdenken. Aber das eigentliche Prob-
lem liegt nicht hier, sondern es muss ein attrakti-
ves Angebot da sein, was preislich günstiger ist,
dann kann man den Mieter dafür kriegen, dass er
das auch annimmt. Und insofern ist der Deckel
zwar gut, aber wird nicht entscheidend sein. Ent-
scheidend wird sein, kriegen die Vermieterinnen

und Vermieter das hin? Und insofern, meine Da-
men und Herren, würde ich sagen: Eine gute Sa-
che, machen Sie es. Gegebenenfalls kann man ja
das eine oder andere in der nächsten Legislatur-
periode unter wem auch immer, da wage ich
keine Prognose, dann nochmal nachbessern. Aus
Sicht der Mieterinnen und Mieter insgesamt ein
gutes Vorhaben.

Der Vorsitzende: Kollegin Verlinden für BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.

Abge. Dr. Julia Verlinden (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Vielen Dank Herr Vorsitzender. Meine
Frage richtet sich an Herrn Gaßner, und zwar war
ja zum einen schon die PV-Anlagengröße eben
kurz thematisiert worden und zum anderen war ja
im Vorfeld der Debatte auch immer wieder die
Frage nach dem Gebäudebegriff. Also sowohl dem
räumlichen Bezugsrahmen, aber auch die Frage,
warum eigentlich überwiegend nur Wohngebäude
und nicht auch ganz klar die Möglichkeit, Gewer-
begebäude für diese Regelung zu nutzen. Welche
Alternativen könnten Sie sich für diese Festlegun-
gen im Gesetz und für diese Begriffe vorstellen
und wie könnte man diese Alternativen dann
auch rechtssicher umsetzen?

Der Vorsitzende: Herr Gaßner.

SV Hartmut Gaßner (Gaßner, Groth, Siederer &
Coll): Vielen Dank Frau Verlinden. Tatsächlich ist
es so, dass Sie von fast allen Verbänden und
Sachverständigen, die sich hier zu dem Themen-
feld geäußert haben, kritische Anmerkungen zu
der Frage bekommen haben, ob die Mieter-
stromförderung nur dort greifen soll, wo die Mie-
ter versorgt werden im gleichen Wohngebäude.
Sie haben das in Ihren Debatten sicher schon auf-
gegriffen und mir ist jetzt zu Ohren gekommen,
dass sich eine bestimmte Zufriedenheit einsetzt,
nachdem die Bundesregierung erklärt hat, sie
würde auf die entsprechende Initiative des Bun-
desrates damit reagieren wollen, dass sie sagt:
„Wir öffnen das für Gebäude in unmittelbarer
räumlicher Nähe.“ Ich darf Ihnen aus der Clea-
ringstelle vorlesen: „In unmittelbarer räumlicher
Nähe zueinander befinden sich Gebäude und PV-
Anlagen in der Regel dann, wenn sie sich auf dem
selben Gebäude befinden. Nicht in unmittelbarer
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räumlicher Nähe zueinander befinden sich Ge-
bäude und PV-Anlagen in der Regel dann, wenn
sie auf unterschiedlichen Gebäuden angebracht
wurden, die keine bauliche Verbindung unterei-
nander aufweisen.“ Ich würde Sie also bitten,
dass Sie diese Frage der unmittelbaren räumli-
chen Nähe als Placebo einschätzen und nicht so
einschätzen, dass es tatsächlich Öffnungen bringt.
Sie müssen entscheiden, wie weit der Radius ist.
Sie können von zusammengehörigem Raum spre-
chen, räumlicher Zusammengehörigkeit sprechen,
wie im Energiewirtschaftsgesetz. Sie können sich
darauf verstehen, dass es einen räumlichen Zu-
sammenhang gibt, wie im Stromsteuergesetz. Das
wären sogar 4,5 Kilometer und Sie müssen sich
überlegen, ob Sie tatsächlich das Kostenargument,
es sind nicht 0,1 Prozent der EEG-Umlage, son-
dern 0,1 Cent. Wenn Sie die Zahl aus der Begrün-
dung der Bundesregierung nehmen, dass 130 Mil-
lionen Euro veranschlagt werden, lassen Sie das
mal bitte verdoppeln. Gehen Sie mal von 250 Mil-
lionen Euro aus. 250 Millionen Euro im Verhält-
nis zu 25 Milliarden, die die Umlage kostet. Das
ist 1 Prozent. Was hier gemacht wird, ist Energie-
wende in homöopathischen Dosen. Was hier ge-
macht wird, es wird versucht, den Begriff des
Mieterstroms politisch zu besetzen, aber ihn nicht
umzusetzen. Also bitte machen Sie sich einen Be-
griff davon, welchen Kontext Sie haben wollen.
Sollen es nur Wohngebäude sein oder können es
auch andere Gebäude sein. Sie haben die Bei-
spiele geliefert bekommen. Soll eine Schwimm-
halle nicht mit einbezogen werden? Sollen Super-
märkte nicht auch die Möglichkeit haben? Das ha-
ben Sie politisch zu entscheiden, da werbe ich
dafür, dass der Wohnbegriff aufgelöst wird, dass
es nicht nur Wohngebäude sind, sondern dass es
Gebäude sind und dass Sie einen Begriff finden,
den Sie möglicherweise aus dem EnWG entneh-
men können, nämlich räumlich zusammengehö-
rige Gebiete, aber nicht die unmittelbare Nähe,
das war mein Anliegen Ihnen das heute deutlich
zu machen, dass Sie mit diesem Ansatz wiederum
in der Situation sind, dass es scheint, dass sich et-
was bewegt, tatsächlich bewegt sich aber nichts.
Sie haben die Zahlen der Kollegin Petersen ge-
rade gehört vom BDEW, was Sie tatsächlich an
Mieterinnen und Mietern erreichen. Es macht kei-
nen Sinn, so wenige Menschen einzubeziehen,
wenn Sie es nochmal räumlich sehen wollen, ich

habe es in meiner Stellungnahme auch darge-
stellt, mit dem jetzigen Begriff kommen Sie dazu,
dass der eine Hausflur, der unter einem Dach ist,
das für PV geeignet, dass dieser Hausflur einbezo-
gen wird, beim nächsten Hausflur, der möglicher-
weise verschattet ist, wohnen die Mieter und kön-
nen nicht einbezogen werden. Wenn Sie jetzt der
Auffassung sind, dass es ausreicht, dass man
doch die unmittelbare räumliche Nähe, zumin-
dest zwei Hausflure zusammen bringt, haben Sie
eine bestimmte politische Aussage getroffen. Ich
bitte Sie nochmal darüber nachzudenken, ob man
bei einer Belastung von 0,1 Cent, die sich nach
der Begründung, wenn Sie es bitte nochmal nach-
lesen wollen, zwischen 130 Millionen und 390
Millionen Euro abspielt. Das heißt, diese Beträge
sind alle so klein, dass Sie sich politisch zu der
Frage verhalten müssen „Wollen wir nicht mög-
lich etwas unternehmen? Nämlich die Gleichstel-
lung des Eigenverbrauchs mit dem Mieterstrom.“
Da haben Sie eine ganze Menge Luft und ich
finde die politische Bewertung, was an Kostenlas-
ten auf die Mieterinnen und Mieter, die nicht an-
geschlossen sind, umgewälzt werden kann, oder
anders ausgedrückt: Was ist die Belastung, die po-
litisch zumutbar ist? Da meine ich, wenn Sie die
Möglichkeit haben so vielen Mietern etwas Gutes
zu tun, dann sollten Sie sich auch hinreißen, viel-
leicht 100 oder 200 Millionen Euro mehr Geld in
die Hand zu nehmen, als sich von der Bundesre-
gierung in der Begründung ständig vorrechnen zu
lassen, dass aber dann die Förderung der Mieters-
trompotenziale dazu führen kann, dass die Kosten
steigen. Das weiß doch jeder. Es geht doch um die
Frage, wie viele Kosten kann man einsetzten, wie
viele Kosten möchte man einsetzen, um eine poli-
tisch wirksame Maßnahme zu ergreifen, für die
Mieter und für die Energiewende.

Der Vorsitzende: Kollege Lenz für die Unionsfrak-
tion.

Abg. Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU): Danke Herr
Vorsitzender, meine Frage richtet sich an Herrn
Elxnat von der Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände. Ich würde Sie um eine ge-
nerelle Einschätzung des Gesetzes bitten und da-
bei vielleicht noch einen Schwerpunkt auf die
Netzthematik zu legen und dann hätte ich noch
eine Frage an die Frau Dr. Petersen vom BDEW.
Es ist ja im § 24 Abs. 2 EEG eine Zusatzregelung
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getroffen zu einer Zusammenfassung von den 750
kW-Anlagen. Das kann unter Umständen zu ei-
nem Verlust des Vertrauensschutzes führen. Ich
würde Sie darum bitten, da eine kurze Stellung-
nahme abzugeben und auch mögliche Lösungen
aufzuzeigen.

Der Vorsitzende: Zunächst Herr Elxnat.

SV Marc Elxnat (Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände): Herr Vorsitzender, vielen
Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen
für die Bundesvereinigung der kommunalen Spit-
zenverbände. Wir begrüßen grundsätzlich den
Entwurf des Gesetzes und die Möglichkeit, dass
die Energiewende auch in die Städte kommt und
nicht nur im ländlichen Raume stattfindet, so wie
es bis heute ist, dass die Windanlagen, die PV-
Anlagen, im ländlichen Raum gebaut werden,
sondern auch, dass Mieter in Städten von den Re-
gelungen und den Einrichtungen der Energie-
wende profitieren können. Zum Gesetzentwurf
und zu den Kosten möchte ich sagen, dass auch
das was Frau Petersen und Frau Reiche vorhin ge-
sagt haben, es in der Zukunft beachtlich ist, dass
man sich nicht weiter gegen das Gesamtsystem
optimiert und dass Förderinstrumente geschaffen
werden, die netzseitige Umlagen für diejenigen,
die nicht teilhaben können, größer werden und
einzelne, aus dem Gesamtsystem heraus fallen.
Insbesondere ist hier natürlich auch zu beachten,
dass für Städte und Gemeinden Mieterstrommo-
delle bedeuten, dass sie weniger Konzessionsab-
gabe bekommen. Die Bundeskanzlerin hat gestern
auf unserem Kommunalkongress davon gespro-
chen, Handlungsfähigkeit für die Städte und Ge-
meinden in finanzieller Sicht zu erhalten. Grund-
sätzlich sind es wenige, es ist eine überschaubare
Zahl an Einnahmen, die wegfällt. Für einzelne
Gemeinden mit einem großen Ausbau an Mieter-
strommodellen könnte das natürlich aber trotz-
dem eine Belastung darstellen. Deswegen hier das
Plädoyer, in der Zukunft auch auf die finanzielle
Handlungsfähigkeit für die Kommunen diesbe-
züglich zu achten, aber der Gesetzentwurf wird so
grundsätzlich von uns begrüßt, danke.

Der Vorsitzende: Frau Dr. Petersen.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Vielen Dank.
Der Gesetzgeber hat offenbar erkannt, dass es dort

eine Missbrauchsmöglichkeit gibt, indem er die
Anlagen auf eine Schwelle von 750 kW begrenzt
hat, ab der für die Teilnahme an einer Ausschrei-
bung eine Pflicht besteht. Das hat in der Praxis
dazu geführt, dass Anlagenbetreiber, Investoren
verschiedene Anlagen im räumlichen Zusammen-
hang realisiert haben, die gerade unterhalb dieser
750 kW-Grenze lagen. Das soll jetzt dahingehend
korrigiert werden, dass Anlagen innerhalb dersel-
ben Gemeinde und auch die innerhalb von 24 Ka-
lendermonaten errichtet werden, zusammenge-
fasst werden und wenn diese Anlagen dann 750
kW in der Leistung übersteigen, müssen sie an
der Ausschreibung teilnehmen. Das ist im Prinzip
erstmal eine vernünftige Idee, aber es führt natür-
lich dazu, dass aktuell viele Anlagen, die in der
Planung weit fortgeschritten sind, praktisch vor
der Inbetriebnahme stehen, die müssten jetzt im
Prinzip warten, ob innerhalb der nächsten zwei
Jahre noch weitere Anlagen dort errichtet werden,
weil sie dann in die Ausschreibung gehen müss-
ten und das nicht nur im räumlichen Zusammen-
hang, sondern auch sogar in derselben Gemeinde.
Also dieser Begriff ist deutlich ausgeweitet wor-
den, das ist natürlich eine große Verunsicherung
für die Anlagenbetreiber und Investoren, die na-
türlich mit ganz anderen Kostenstrukturen ge-
rechnet haben, zumal sie nicht davon ausgehen
konnten, dass sie an der Ausschreibung teilneh-
men müssen. Ganz konkret ist das einfach zu hei-
len, indem man einfach eine Übergangsregelung
einführt und sagt, dass erst ab Inbetriebnahme ab
01.01.2018 diese neue Regelung gilt. Danke sehr.

Der Vorsitzende: Vielen Dank. Für die Unions-
fraktion Herr Kollege Koeppen.

Abg. Jens Koeppen (CDU/CSU): Also ich bitte mal
Frau Dr. Petersen und Frau Reiche, Bezug zu neh-
men auf das, was Herr Gaßner gesagt hat. Eben
der Wunsch nach einer massiven Ausweitung,
wie Sie das in dem Kontext sehen, ob es dann
wirklich sinnvoll ist, in dieser Legislatur jetzt
noch, kurz vor Ladenschluss, das Mieterstromge-
setz zu machen und was Sie stattdessen dann be-
fürworten würden, vielleicht eine generelle Re-
form der Umlagesystematik. Das ist ja schon ein
bisschen angeklungen, das war mir aber vielleicht
in dem Kontext ein bisschen zu wenig. Und viel-
leicht auch wie Sie das beurteilen, dass das Mie-
terstromgesetz auf Stromverbraucher, die keinen
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Mieterstrom beziehen, sich dann letztendlich aus-
wirkt und wo Sie dann generell Verbesserungs-
oder Änderungsbedarf sehen.

Der Vorsitzende: Frau Dr. Petersen.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Vielen Dank. Es
wurde ja von vielen meiner Vorredner gefordert,
Eigenstrom und Mieterstrom gleichzustellen, weil
dies zu einer Entlastung des EEG-Kontos führe
und damit auch zu einer Kosteneinsparung bei
der Bevölkerung insgesamt und auch bei den Mie-
tern. Nicht bedacht wird dabei, dass natürlich die
Netzentgelte steigen, denn Mieterstrom führt
nicht automatisch zu einer Reduzierung des Netz-
ausbaubedarfs, weil die Anlagen jederzeit ein-
speisen, unabhängig davon, ob der Mieter zu-
hause ist und Strom braucht oder nicht. Das
heißt, die Netze müssen immer ausgelegt werden
auf den Maximalbedarf der Mieter für den Fall,
dass eben die Anlage keinen Strom liefert. Sie
fragten, wie es langfristig weitergehen soll oder ob
man jetzt die Entscheidung übers Knie brechen
muss. Ich wundere mich über die Diskussion zur
Aufhebung des Deckels, des 52 GW-Deckels, denn
man muss sich wirklich fragen: Wenn dieses Ge-
setz sehr erfolgreich ist, in Anführungsstrichen,
und es sehr, sehr viele Mieterstromprojekte gibt,
ich gehe davon aus, dass sie sich langfristig auch
ohne eine Förderung rechnen, weil die PV-Anla-
gen sicherlich in den Kosten noch deutlich runter
gehen, was passiert dann, wer bleibt, um die Net-
zinfrastruktur zu bezahlen? Von daher würde ich
sagen, man könnte so ein Mieterstrommodell
sinnvollerweise erst dann umsetzen, wenn es eine
deutliche Überarbeitung der Netzentgelte- und
Umlagensystematik in Deutschland gibt. Ganz
konkret müsste man die Arbeitspreise, also die
Kilowattstunden-basierte Kostenerhebung, erset-
zen durch eine Leistungsorientierte. Danke sehr.

Der Vorsitzende: Frau Reiche.

SVe Katherina Reiche (VKU): Dem kann ich mich
im Prinzip anschließen. Auch in Zukunft wird ja
noch der größte Teil der Mieterinnen und Mieter
Strom aus der normalen Versorgung beziehen und
nicht an Mieterstrom teilhaben können. Die Prob-
lematik scheint mir auch nicht so sehr im EEG-
Konto zu liegen, sondern wie Frau Dr. Petersen
ausführte, im Bereich der Netze und netzseitigen

Umlagen. Richtig ist ja auch, dass Mieterstrom
dann funktioniert, wenn es eine Zeitgleichheit
von Produktion und Verbrauch gibt. Aber natür-
lich wird es Tage oder auch Stunden geben, ins-
besondere in der Nacht, wo man darauf angewie-
sen ist, dass das Netz der allgemeinen Versorgung
selbstverständlich zu jeder Tages- und Nachtzeit
liefert. Dieses Netz muss finanziert, auch ausge-
baut werden. Sprich, die Fixkosten bleiben hier
konstant, respektive können in Zukunft auch stei-
gen, wegen erhöhter Anforderungen. Es sind ja
auch diverse Umlagen, die dort herein geschoben
wurden. Wenn es nun dazu kommt, dass ein Teil,
was ja wünschenswert ist für die Mieterinnen
und Mieter, die partizipieren können, auch noch
das System verlassen, verbleibt eben eine Menge,
die dann steigende Lasten tragen muss. Hier
wurde eben schon gesprochen von der Optimie-
rung gegen das System. Wir teilen nicht Progno-
sen, wo wir einen dramatischen Anstieg sehen,
weil wir als Stadtwerke Erfahrungen haben,
schon in dem Betreiben von Mieterstrommodel-
len. Diese Mieterstrommodelle hängen von vielen
Faktoren ab: Dachkonstruktion, Ausrichtung, Ver-
schattung, Denkmalschutzauflagen. Also es
braucht auch Zeit, solche Projekte in Gang zu
bringen. Gleichwohl, ich wiederhole mich, für die
nächste Legislaturperiode stünde sicher eine um-
fassende Reform der Netzentgelte an und der erste
Ansatz, den wir auch als Verband kommunaler
Unternehmen sehen, ist ein Switch von Arbeits-
zu Leistungspreisen, sicherlich nicht alles, aber
mal ein erster Ansatz.

Der Vorsitzende: Nächste Frage Kollege Mindrup
für die SPD.

Abg. Klaus Mindrup (SPD): Herr Vorsitzender,
herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an
Herrn Geißler, mit einer Vorbemerkung. Wir ha-
ben ja jetzt hier gehört, ich glaube da gibt es auch
einen Konsens unter den Sachverständigen, dass
betrachtet auf das EEG-Konto dezentral erzeugter
PV-Strom, Mieterstrom zu einer Reduktion der
Kosten gegenüber PV-Anlagen, ich sage mal, vor
den Toren der Stadt führt. Dann haben wir die
Kritik gehört, dass dann weniger Strom durch die
Leitungen fließt, was dann dazu führt, dass die
Netznutzungsentgelte und die Konzessionsabga-
ben sinken. Meine Frage an Herrn Geißler ist:
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Schätzen Sie das wie ich ein, und wie alle Sach-
verständigen, die ich kenne, dass der Strombedarf
in Deutschland aufgrund des Einsatzes im Wär-
mebereich, Wärmepumpen zum Beispiel, und im
Transportbereich steigen wird? Dass also diese
Befürchtung, dass die dezentrale Erzeugung hier
in irgendeiner Art und Weise die Kassen der bei-
den Betroffenen belastet, dass das eine etwas, ich
sage mal, gewisse Übertreibung ist. Zweiter
Punkt, wir haben ja schon Mieterstrom vereinbart
in der Koalition und in einen Gesetzestext gegos-
sen und von der EU-Kommission genehmigt be-
kommen, nämlich im Bereich der dezentralen
Kraft-Wärme-Kopplung. Das ist nichts anderes
auch als Mieterstrom, wurde nur nicht so ge-
nannt. Und meine Frage, die zweite Frage ist, was
können wir aus diesen Kraft-Wärme-Kopplungs-
modellen lernen für die Diskussion und die Ak-
zeptanz im Bereich der Photovoltaik und vor al-
len Dingen welche Nutzergruppen schließen sich
an? Und, für mich natürlich, wie sozial verträg-
lich und volkswirtschaftlich verträglich kriegen
wir damit die Energiewende hin?

Der Vorsitzende: Herr Geißler.

SV Michael Geißler (Berliner Energieagentur
GmbH): Vielen Dank für die Frage, die ja zweige-
teilt war. Zum ersten, das möchte ich kurz ma-
chen, ich teile die Einschätzung, die Sie gerade
selbst dargestellt haben, dass der Stromverbrauch
aus verschiedenen Bedarfen heraus zukünftig
steigen wird, das ist grundsätzlich so, Punkt eins.
Zur zweiten Frage möchte ich vor allen Dingen
sagen, dass wir aus den Erfahrungen von Mieter-
strommodellen aus der Kraft-Wärme-Kopplung
tatsächlich eine Menge lernen können, auch in
Hinblick auf dieses vorliegende Mieterstromge-
setz, das auf PV-Anlagen zielt, weil wir einen
Punkt hier noch überhaupt nicht in der Diskus-
sion hatten, der aber sozusagen für die Energie-
wende ein sehr wichtiger ist, neben dem, dass
Mieterinnen und Mieter zukünftig dann auch tat-
sächlich aktiv profitieren können. Und einen
Punkt, der mir auch noch sehr wichtig ist, dass
nämlich auch Hauseigentürmer aktiv werden kön-
nen. Daraus ergeben sich nämlich relativ wich-
tige, aus meiner Sicht Nebeneffekte, beispiels-
weise wir werden es in der Zukunft zwingend
brauchen, dass auch Verbraucher ihr Stromver-

brauchsverhalten flexibilisieren. Und insbeson-
dere natürlich die Energiewirtschaft wird sich
sehr darüber freuen, wenn sie dann entspre-
chende Modelle aufsetzen kann, um eben auch
entsprechend Lastbedarf-gerecht, auch kostenmi-
nimierend, zu agieren. Genau das lässt sich aus
KWK-Modellen, im Sinne von Mieterstrombasis,
bis dato nachvollziehen, das hat aktuell auch eine
Studie des Instituts für Wohnen und Umwelt in
Darmstadt explizit nachgewiesen, dass Verbrau-
cher, die in Mieterstromprojekten beispielsweise
sind, viel stärker auf Flexibilisierung und auf Ver-
brauchsminimierung reagieren. Der zweite Punkt,
den ich auch eben ansprechen will, ist der Punkt:
Was tun Vermieter aktuell und was können sie
sozusagen über diesen Punkt der Mieterstromför-
derung dieses Mieterstromgesetzes tun? Sie kön-
nen aktiv werden und was wir feststellen, was
wir eben auch aus dem KWK-Gesetz deutlich fest-
gestellt haben, dass ein Einstieg über beispiels-
weise PV-Dach oder früher KWK, auch ein Ein-
stieg in eine weitere Gebäudeoptimierung, sprich
Gebäudesanierung, ist. Ein nicht unwesentlicher
Nebeneffekt, den ich insbesondere in diesem Ge-
setz sehr deutlich sehe.

Der Vorsitzende: Dankeschön. Die nächste Frage
für die Unionsfraktion, Kollege Göppel.

Abg. Josef Göppel (CDU/CSU): Ich bin Berichter-
statter für Energie im Umweltausschuss und
möchte hier doch in Erinnerung rufen, dass es
eine klare Positionierung der deutschen Bundes-
regierung gibt, 80 Prozent erneuerbare Energien,
oder gar 85 Prozent, bis 2050. Das heißt, dieser
Weg ist politisch vorgezeichnet. Und die Frage ist
nicht: Wie kann man die Entwicklung eindämp-
fen, sodass möglichst das sogenannte Solidarprin-
zip der Netze nicht berührt wird? Sondern, wie
kann man das Finanzieren der Netze anpassen?
Und Frau Petersen, Sie möchte ich ansprechen
und auch Frau Reiche, Sie haben ja schon ange-
deutet, dass die leistungsbezogenen Entgelte ein
Weg sind und ich denke, das muss individuell
passieren. Jeder, der selbst Strom erzeugt, ob nun
Hauseigentümer, im Mietshaus, Konzessionär o-
der ein Einfamilienhausbesitzer muss sich überle-
gen: „Wie viel Strom brauche ich aus dem Netz
noch in der kältesten Februarnacht?“, und das
muss er dann kontinuierlich bezahlen. Das ist ja
klar, aber wenn man andersrum rangehen würde
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und versucht, diese Diskussion einzudämmen,
dann müssten Sie auch jeden sanktionieren, der
sich eine Energiesparlampe reindreht oder irgend-
ein stromminderndes Gerät in seinem Haushalt
kauft. Also so rum geht es nicht und deswegen
denke ich, ist auch die Nutzung dieser Potenziale,
die die Solarerzeugung bietet, in der Zielrichtung,
die Deutschland hinsichtlich der Bundestagsbe-
schlüsse und auch die die Bundesregierung fest-
gelegt hat für 2050 eine richtige Maßnahme.

Der Vorsitzende: Die Frage war zunächst an Frau
Dr. Petersen gerichtet und dann Frau Reiche.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Vielen Dank
Herr Göppel, ich kann Ihnen wirklich nur zustim-
men. Das berührt ein bisschen die Frage, des so-
genannten Tomatenbeispiels. Warum muss ich
für Tomaten, die ich in meinem Garten züchte,
Steuern zahlen? Muss ich auch nicht, aber der
Unterschied zwischen Tomaten und Strom ist na-
türlich, dass Sie, wenn der Sommer verregnet ist
und Sie keine Tomaten ernten, in den Laden ge-
hen können und einige kaufen. Sie müssen dann
akzeptieren, dass die Preise gegebenenfalls hoch
sind und Sie müssen sogar akzeptieren, dass es
keine Tomaten gibt. Beim Strom ist es so, dass Sie
zu Recht in Deutschland davon ausgehen, dass
Sie rund um die Uhr mit Strom versorgt werden.
Das ist also ein Produkt der Daseinsvorsorge. Das
bedeutet aber auf der anderen Seite, dass der Ei-
genstromverbraucher oder auch der Mieterstrom-
erzeuger, in diesem Fall, sich darauf verlassen
kann, dass das Netz Sie stets versorgt, auch wenn
Sie gerade mal keine Eigenerzeugung haben. Das
bedeutet, dass diese Netzinfrastruktur natürlich
bezahlt werden muss und zwar, aus unserer
Sicht, gibt es, wie gesagt, keine relevanten Redu-
zierungen des Netzausbaubedarfs durch Mieters-
tromprojekte. Die Mieter und auch die Eigen-
stromerzeuger, die in den Projekten leben, müs-
sen die Netzinfrastruktur bezahlen und das wäre
natürlich ein sehr guter Anreiz zu sagen, dass je-
der Haushaltskunde oder jeder Verantwortliche
für so ein Mieterstromprojekt selber entscheiden
kann, technische Maßnahmen umsetzen kann,
Technologien einbauen kann, die seine Spitzen-
leistung reduzieren.

Der Vorsitzende: Frau Reiche.

SVe Katherina Reiche (VKU): Ich würde gerne
den Eindruck zerstreuen, dass wir gegen Mieter-
strom oder gegen die Energiewende sind. Über-
haupt nicht, ich habe in meinen ersten Sätzen auf
die Antwort für Herrn Abgeordneten Pfeiffer ge-
sagt, dass wir das unterstützen. Ich gebe Ihnen
gerne auch Beispiele, die jetzt schon realisiert
sind, übrigens ohne Förderung, sondern aus eige-
nem Antrieb, weil Nachfrage durch Unternehmen
und vor allem durch Kunden. Da wäre die Rhein-
energie zusammen mit der GRG Immobilien, die
Berliner Stadtwerke, die hier sitzen, die Stadt-
werke Burg, die mit Sonnenburg versuchen,
durchaus auch nicht ganz so attraktive Mietlagen
damit zu erschließen, in Chemnitz mit der Eins
Energie Sachsen, um zum Beispiel Plattenbauge-
biete attraktiver zu machen. All das läuft, die Zu-
bauraten im Bereich der kommunalen Unterneh-
men liegen bei 6 Prozent, im Bereich der Genos-
senschaften bei 4, bei allen anderen bei 2. Aber
wenn ich gefragt werde, ob jede Medaille zwei
Seiten hat, dann sehen wir uns schon noch, muss
ich mich auch ..... Da hat mir der Herr Vorsit-
zende den Saft abgedreht.

Der Vorsitzende: Musste ich leider jetzt. Sie kom-
men ja sicher nochmal zu Wort und können dann
fortsetzen. Für die Unionsfraktion Kollege Pfeif-
fer.

Abg. Dr. Joachim Pfeiffer (CDU/CSU): Vielen
Dank. Das greife ich gerne auf, ich wollte eh die
Frau Reiche dann nochmal fragen und vielleicht
dann auch nochmal die Frau Petersen. Einmal,
dass Sie die Frage vielleicht nochmal fortsetzen
kann und zum zweiten auch nochmal, wenn Sie
das vielleicht auch nochmal kommentieren, das
ist ja in Teilen schon passiert, was Herr Engelke
vorher sagte. Wenn ich Sie richtig verstanden
habe, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau
im Kopf, 8,irgendwas Cent, jede Kilowattstunde
Mieterstrom führt zu einer Verringerung der Be-
lastung der Verbraucher, was die EEG-Umlage an-
belangt, aber bei den Netznutzungsentgelten sieht
es ja anders aus. Vielleicht können Sie ja das
nochmal etwas kommentieren, weil ich hab hier
die Befürchtung, dass wir uns da in die eigene Ta-
sche lügen und im Gegenteil, dann insgesamt die
Belastung ja nicht abnimmt. Und wie gesagt, wir
haben ja nicht nur die Verbraucher, das sehen Sie
vielleicht im Vordergrund, sondern wir haben
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insbesondere auch die Wertschöpfungsketten der
Industrie, der energieintensiven, auch des Gewer-
bes im Blick zu halten, weil ohne die ist alles an-
dere nichts.

Der Vorsitzende: Sehen Sie Frau Reiche, Sie sind
schon wieder dran.

SVe Katherina Reiche (VKU): Ich teile mir das
jetzt auch mit Frau Petersen gut auf. Ich kann nur
noch einmal wiederholen, dass das Gesamtsystem
am Ende immer arbeiten muss und ein Netz muss
zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Sekunde
das liefern, was alle Kunden, sei es Industrie- o-
der Privatkunden erwarten, nämlich zuverlässig
Kilowattstunden Strom zu liefern. Wenn es eine
Entlastung im EEG-Bereich gäbe, stünden dem
dann aber eben Belastungen aus den Netzentgel-
ten entgegen und es ist wichtig, die Gesamtbe-
trachtung zu machen. Noch einmal, schon jetzt
sind Mieterstrommodelle übrigens ohne Förde-
rung möglich. Das Gesetz hat zum Ziel, durch die
Förderung noch mehr anzureizen, das ist ein
ohne Zweifel wichtiges Ziel. Wir haben auch ge-
sehen, dass Vorhersagen über Zubauraten meist
doch übertroffen wurden, weil sich eine gewisse
Dynamik entwickelte, seltener unterschritten
wurden. Und der Trend, den wir sehen, dass wir
eine Umverteilung haben, von denjenigen, die es
sich entweder leisten können oder die jetzt auch
die Chance bekommen, in Wohnungsbaugesell-
schaften, über Stadtwerke zu partizipieren, steht
ein Anteil der Bevölkerung gegenüber, der dann
nicht die Chance hat. Unser Punkt ist es darauf
aufmerksam zu machen, dass es hier nicht zu Ver-
zerrungen und zu Belastungen kommt, häufig ja
von Bürgerinnen und Bürgern, die in Bereichen
leben, wo dann die Miete, die zweite Miete in
dem Fall, ein deutlicher Kostenblock ist. Um es
zu vervollständigen, wir haben weitere, eine
ganze Reihe von Stadtwerken, die nicht nur selbst
unterwegs sind, sondern vor allem auch mit der
Wohnungswirtschaft kooperieren. Das ist mir an
der Stelle auch wichtig, dass es vor Ort viele Ko-
operationsmodelle gibt. Also nicht gegen, sondern
mit der Wohnungswirtschaft, sei sie genossen-
schaftlich oder kommunal.

Der Vorsitzende: Dr. Petersen.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Ich glaube, es
ist zu kurz gesprungen, bei den Kosten der Ener-
giewende nur den Blick auf das EEG-Konto zu
richten und das Ziel zu formulieren: Entlastung
des EEG-Kontos oder der EEG-Umlage bedeutet
Effizienzsteigerung bei der Umsetzung der Ener-
giewende. Wie Frau Reiche sagte, muss man na-
türlich volkswirtschaftlich alle Kosten betrachten,
insbesondere dann auch hier die Netzkosten und
die werden durch Mieterstrommodelle unseres
Erachtens nicht relevant reduziert. Zu den ganz
konkreten Auswirkungen auf die Mieter, die lei-
der nicht von Mieterstrommodellen partizipieren
können, weil sie unglücklicherweise in Gebäuden
leben, wo Mieterstromprojekte nicht realisiert
werden können, weil sie desinteressierte Vermie-
ter haben oder ähnliches, bei denen wird nach
unseren Erhebungen, wir haben ein Gutachten
dazu in Auftrag gegeben, beispielsweise in Berlin
der Netzentgeltgrundpreis um 13 Prozent, der
Netzentgeltarbeitspreis um 9 Prozent steigen, für
eben die nicht profitierenden Mieter, wenn 20
Prozent des Mieterstrompotenzials in Berlin ge-
nutzt würde. Also insgesamt muss man einfach
das Ganze, die ganzen volkswirtschaftlichen Kos-
ten hier im Blick behalten und das Thema. Un-
sere Mitgliedsunternehmen sind auch sehr rege,
es sind auch teilweise die gleichen wie beim
VKU, es gibt viele Kooperationen bereits heute.
Und natürlich werden die Unternehmen das Mie-
terstrommodell nutzen und ich kann zitieren, was
ein Mitgliedsunternehmen gesagt hat: „Wenn es
Brei regnet, soll man auch den Löffel raushalten.“
Also energiewirtschaftlich sind sie der Meinung,
dass das Mieterstrommodell sehr wenig Sinn
macht. Aber wie gesagt, wenn es Brei regnet, Löf-
fel raus. Danke sehr.

Der Vorsitzende: Kollege Saathoff für die SPD-
Fraktion.

Abg. Johann Saathoff (SPD): Herzlichen Dank, ich
würde auch nochmal von der generellen energie-
politischen Debatte, die wir vielleicht in der drit-
ten Runde noch führen können, zurück gehen auf
das Mieterstromgesetz und auf die Problemlagen,
die vielleicht auf der einen oder anderen Seite
noch liegen. Dafür habe ich noch drei Fragen an
Herrn Dr. Horn. Und zwar hätte ich ganz gerne
von Ihnen nochmal gewusst, wie Sie mit dieser
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90 Prozent-Preisgrenze umgehen, wie Sie sie be-
werten und wie Sie die Vergleichsberechnung,
die dahinter liegt, auch nochmal betrachten. Und
ich hätte gerne von Ihnen gewusst, ob Sie die De-
gression bei den Mieterstrommodellen für ange-
messen halten und vielleicht können Sie auch
noch was zum Gebäudebegriff unmittelbar räum-
lichen Zusammenhang, ganz am Anfang haben
wir uns da schon mal drüber unterhalten, noch-
mal aus Ihrer Sicht etwas dazu schildern.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Horn.

SV Dr. Andreas Horn (Sonnenkraft Freising e.V.):
Vielen Dank, Herr Saathoff, für die Frage. Ich
fange an mit der 90 Prozent-Regelung. Ich denke,
dass die Mieter in diesem Gesetz ja schon hervor-
ragend geschützt werden, weil die Mieter die freie
Wahl des Stromanbieters nach wie vor haben. Das
heißt, sie dürfen wählen, ob sie Photovoltaik-
strom vom Dach wollen oder weiterhin Bil-
ligstrom oder Ökostrom von irgendeinem anderen
Anbieter. Damit wird der Mieter also ermächtig,
selbstständig im Rahmen des Marktes, eine Ent-
scheidung zu treffen. Ganz im Kontrast dazu steht
diese 90 Prozent-Regelung, die die Bürger ja stark
bevormundet, indem der Gesetzgeber hier in den
Preis eingreift. Häufig führt ja so ein Preiseingriff
einfach zu Fehlallokationen und zu ganz anderen
Effekten, die man eigentlich gar nicht haben
möchte. Im konkreten Fall ist es so, wenn für den
Photovoltaikbetreiber das Risiko zu hoch wird,
weil die Wirtschaftlichkeit der Photovoltaikan-
lage grenzwertig ist, dann baut er sie halt gar
nicht. Und dann hat der Mieter unter Umständen
statt 5 Prozent Preisvorteil eben gar nichts. Das
heißt, diese 90 Prozent-Regelung, die eigentlich
auch nicht zum marktwirtschaftlichen System
passt, wo sich an einem funktionierenden Markt
durch Angebot und Nachfrage der Preis einregelt,
das führt uns in den Wald, diese 90 Prozent-Rege-
lung. Ganz schlimm ist diese Gesetzesfolge, die in
einem kleinen Nebensatz nur drin steht und lei-
der auch nicht als Gesetzesfolgekosten benannt
ist, nämlich die Vergleichsrechnung mit den Prei-
sen des Grundversorgers. Normalerweise kostet
eine Rechnung ungefähr 10 Euro, also die Erstel-
lung einer Rechnung für einen Energieversorger,
wenn er das jetzt für seine eigenen Rechnungen
machen muss. Und für die Rechnung des Grund-

versorgers haben wir hier erhebliche Nebenkos-
ten, zusätzliche Kosten, die durch das Gesetz ge-
neriert werden. Im ersten Jahr sind die dann un-
gefähr 17 Prozent der Förderhöhe und nachdem
die Degression in diesem Gesetz ja 5-mal so hoch
ist, wie die Degression der Einspeisevergütung,
wird quasi im zweiten, dritten, vierten Jahr die
komplette Förderung, also spätestens nach dem
dritten Jahr, durch die zusätzlichen Kosten der
doppelten Rechnungslegung aufgebraucht. Und
wenn die Förderung ab 2021 aufgrund der hohen
Degression nicht mehr besteht, gibt es keine För-
derung, sondern nur noch Mehrkosten durch die-
ses Gesetz. Also das sehe ich ultra kritisch und
damit habe ich den zweiten Punkt ja auch schon
angesprochen, nämlich die sehr, sehr starke De-
gression, die aufgrund des mathematischen Hin-
tergrunds, der mathematischen Formel für die Be-
rechnung drin steht. Wir haben eine 5-mal so
hohe Degression, wie für die Einspeisevergütung.
Und nachdem Mieterstromprojekte ja nicht sehr
schnell funktionieren, das heißt, man kann ei-
gentlich erst in einem Jahr damit rechnen, dass
die ersten Projekte aufgrund dieses Gesetzes um-
gesetzt werden, da wird aber bei einer Degression
der Einspeisevergütung dann schon 20 Prozent
weniger Mieterstromförderung bezahlt werden
können und in 4 Jahren gibt es diese Mieter-
stromförderung überhaupt nicht. Ich halte das für
schwierig, ein Förderprogramm zu machen, wo
die Förderung schneller sinkt als die Projekte ei-
gentlich realisiert werden können. Ein weiterer
Punkt ist dieser Gebäudebegriff. Ich bin heute
über Berlin eingeflogen und habe dieses wunder-
bare Potenzial an Dachflächen gesehen, das alles
unbenutzt ist und wenn Sie da schauen, Sie sit-
zen ja selber öfter im Flieger, sehen Sie ganz viele
Gebäudekomplexe. Das heißt, mehrere Häuser,
die mit verschiedenen Hauseingängen zusammen-
gefasst sind. So, wie sie jetzt im Gesetz stehen,
funktionieren diese Projekte gar nicht und ich
kann mich da eigentlich nur den Äußerungen
vom Herrn Gaßner, der das ja viel präziser aus ju-
ristischer Sicht dargestellt hat, anschließen. Aus
praktischer Sicht ist das so, wie es jetzt ist, nicht
umsetzbar. Das heißt, das Potenzial, diese Mieter-
stromförderung, wird mit dieser Gesetzesregelung
überhaupt nicht wahrgenommen.

Der Vorsitzende: Kollege Bareiß.
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Abg. Thomas Bareiß (CDU/CSU): Herzlichen
Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Reiche. Die
erste Frage betrifft das Thema Gewerbesteuer. Es
ist ja so, dass wenn ein Vermieter zum Stromliefe-
rant wird, verliert er das Gewerbesteuerprivileg.
In diesem Zusammenhang wurde auch im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens diskutiert, ob
wir diese Privilegierung auch auf die Stromliefe-
rung ausdehnen. Ich erbitte einfach einmal die
Einschätzung, wie Ihr Verband dies sieht. Die
zweite Frage betrifft den Sachverhalt, dass der
Vermieter zum Stromlieferant wird und damit ja
auch eine Kopplung des Mietvertrags mit dem
Stromliefervertrag vorgenommen werden kann.
Was nicht passieren soll und das hat Herr Sieben-
kotten ja auch vorhin angesprochen, dass man
eine Vertragseingrenzung hat, sodass weiterhin
auch die Vertragsfreiheit da sein soll, die uns
auch wichtig war. Vielleicht können Sie einmal
darlegen, wie Sie hier die Gemengelage im Mie-
ter- bzw. im Stromvertrag sehen und wie die Ver-
knüpfung gesehen wird und auch die Gefahren,
die daraus entstehen und ob diese Gefahren mit
dem Gesetz jetzt auch schon behoben worden
sind.

Der Vorsitzende: Frau Reiche.

SVe Katherina Reiche (VKU): Vielen Dank. Woh-
nungsunternehmen genießen bereits als vermö-
gensverwaltende Grundstücksunternehmen bei
der sogenannten erweiterten gewerbesteuerlichen
Kürzung ein sehr weitgehendes Gewerbesteuer-
privileg. Es betrifft, dass die Gewinne dieser Un-
ternehmen, die auf Vermietung eigener Wohnun-
gen und daneben eben auch auf erzielten Kapital-
einkünften entfallen, vom Gewerbeertrag abgezo-
gen werden. Dieses steuerliche Privileg entfällt,
wenn andere Tätigkeiten damit verknüpft wer-
den. Insofern ist dieses Steuerprivileg an sehr
enge Bedingungen geknüpft. Wir meinen auch zu
Recht, weil Nebengeschäfte, wie jetzt Mieter-
strommodelle, umfassen dann dieses Privileg
nicht mehr und deswegen haben wir uns durch-
aus kritisch geäußert zu Plänen, die Wohnungs-
wirtschaft hier noch weiter zu privilegieren, zu-
mal es funktionierende Kooperationen gibt und
die sich ja jetzt auch bilden. Warum? Wir sind
hier in einem Markt. Die Belieferung von Letzt-
verbrauchern unterliegt intensiven und auch sehr

starken Pflichten aus dem Energiewirtschafts-
recht, übrigens anders als in der Wärmeversor-
gung. Bei der Wärmeversorgung ist es ja so, dass
der Vermieter einfach dafür sorgen muss, dass es
warm ist in einer Wohnung. Beim energiewirt-
schaftlichen Bereich kommen viele Pflichten
dazu, da ist die Marktkommunikation, da ist das
Wechselmanagement, da sind die Nutzungsent-
gelte, Umlagen und Abgaben. Dazu kommen die
Informationspflichten gemäß REMIT. All das
muss ein Energieversorger erfüllen und insofern
wäre es ein wenig schief, wenn zwar die Woh-
nungswirtschaft Privilegien nutzen könnte, aber
die entsprechenden Pflichten nicht erfüllen
würde. Insofern hatten wir uns da auch kritisch
gestellt, haben das jetzt aber auch im Gesetz nicht
wiedergefunden. Was die freie Lieferantenwahl
betrifft, plädieren wir nachdrücklich dafür, dass
die freie Lieferantenwahl erhalten bleibt. Positiv
ist, dass der Gesetzentwurf vorsieht, dass Mieter-
stromvertrag und Mietvertrag getrennte Verträge
sind, also wenn jemand wirklich nicht will, dann
darf er nicht mit einem Mietvertrag gezwungen
werden. Sie sind unabhängig voneinander zu
schließen, sie müssen auch gekündigt werden
können. Als zusätzliche Maßnahme würden wir
ein Widerrufsrecht für den Mieter empfehlen für
den Fall, dass der Mietvertrag und der Mietstrom-
vertrag gleichzeitig abgeschlossen werden und
wir würden darüber hinaus empfehlen, dass man
sich an das AGB hält, was eine maximale Ver-
tragslaufzeit von zwei Jahren vorsieht.

Der Vorsitzende: Die nächste Frage stellt der Kol-
lege Mindrup.

Abg. Klaus Mindrup (SPD): Ich bin ja als Gast
hier aus dem Umweltausschuss und dort für den
Klimaschutz mitverantwortlicher Berichterstatter.
Ich habe vor diesem Hintergrund auch eine Frage
an Herrn Siebenkotten und an Herrn Geißler. Wir
haben uns ja mit dem Paris-Abkommen verpflich-
tet, bis zum Jahr 2050 unsere Wirtschaft zu dekar-
bonisieren, wichtiger wäre zu defossilisieren,
denn CO2 ist ja etwas, was die Pflanzen zum Le-
ben brauchen. Es geht darum, wie wir diesen Weg
möglichst sozial und volkswirtschaftlich verträg-
lich hinbekommen. Vor diesem Hintergrund
möchte ich fragen, welche Rolle aus Ihrer Sicht
diese dezentralen Erzeugungsmodelle spielen,
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denn wir können ja die zukünftige Energieversor-
gung nur hinbekommen, indem wir auf der einen
Seite auf Einsparungen und auf der anderen Seite
auf erneuerbare Energien setzen. Welche Bedeu-
tung haben diese Modelle für die Akzeptanz in
der Bevölkerung und wie sehen Sie die auch wirt-
schaftlich und unter den Kostengesichtspunkten
für die Mieter? An Herrn Geisler vielleicht noch
die Frage angeschlossen, es ist ja immer wieder
hier betont worden, dass Mieterstrommodelle
nicht zu einer Reduzierung des Netzausbaus füh-
ren. Es wurde aber auch nicht gesagt, dass sie ei-
nen erhöhten Netzausbau fördern. Können Sie
sich auch systemische Lösungen vorstellen, wo
Mieterstrommodelle dazu führen, dass zukünftig
mit modernen Technologien der Netzausbaube-
darf sogar sinkt?

Der Vorsitzende: Zunächst Herr Siebenkotten.

SV Lukas Siebenkotten (Deutscher Mieterbund
e.V.): Herr Mindrup, ich bin der Auffassung, dass
die psychologische Seite und die Frage des Be-
wusstseins hier eine ganz große Rolle spielt. Es ist
unheimlich wichtig, dass in der gesamten Klima-
schutzdebatte die Menschen, die es machen sol-
len, auch mitgenommen werden. Das gilt im Übri-
gen für Vermieter genauso wie für Mieter. Dieses
kleine Ding, das ist ja hier keine riesige Nummer
dieses Mieterstromthema, könnte ein interessan-
tes Puzzleteil in dieser Geschichte sein. Ein Ver-
mieter hat die Chance zu sagen: „ Ich setze mich
aktiv für Klimaschutz ein, indem ich auf meinem
Dach so etwas mache und mein Mieter profitiert
dann hinterher auch noch davon.“ Dies ist, finde
ich, kein Riesending, aber es ist ein Puzzleteil,
was dazu beitragen kann, dass die Akzeptanz
steigt. Glauben Sie mir eins, meine Damen und
Herren, und das wissen Sie genauso wie wir hier,
die Akzeptanz des Klimaschutzes ist bei Weitem
nicht so weit verbreitet, wie mancher das hier
hier glaubt. Die Menschen sagen Ihnen sofort,
dass sie dafür sind. Sie sind auch dafür, dass alles
Mögliche verbessert werden muss, sie sind auch
dafür, dass CO2 vermindert werden muss. Wenn
es dann aber an den eigenen Kragen geht, dann
hinterfragt man sich, ob dies jetzt wirklich sein
muss. Deshalb ist gerade der Bewusstseinsteil von
so großer Bedeutung und dieser bietet hier eine
Chance für Vermieter und Mieter. Das ist der

Punkt, der aus meiner Sicht von besonderer Be-
deutung ist. Lassen Sie mich vielleicht noch eins
zu dem Thema Mieterschutz sagen. So stark ist
der Mieterschutz nun auch nicht. Man darf nicht
vergessen, dass die Vertragsfreiheit, die ich und
auch andere verlangt haben, zum Beispiel in man-
chen Fällen natürlich rein theoretischer Natur ist.
Wenn Sie hier in Berlin mit 80 anderen Leuten
sich darum balgen, ob Sie eine Wohnung bekom-
men und Sie gewinnen nun bei dieser Lotterie, da
sind Sie aber doch geneigt, den Zusatzvertrag
noch schnell mit zu unterschreiben, weil nämlich
der Vermieter sonst noch 79 andere Möglichkei-
ten hat. Ich rede jetzt nur vom Leben, nicht von
der Theorie. Im Übrigen sind wir auch der Auffas-
sung, dass es auch wichtig wäre, in dieser Situa-
tion auch diesen 90°-Deckel beizubehalten, damit
der Mieter auch von der anderen Seite geschützt
ist. Das musste ich hier noch loswerden.

Der Vorsitzende: Herr Geißler.

SV Michael Geißler (Berliner Energieagentur
GmbH): Natürlich schließe ich mich dem voll an.
Wir brauchen die Akzeptanz, und Mieterstrom-
projekte steigern die Akzeptanz und zwar für
beide Seiten. Das zeigen unsere Pilotprojekte, die
wir schon realisiert haben. Wir brauchen zu-
nächst einmal die Akzeptanz und deshalb ist die-
ses Gesetz so wichtig, dass überhaupt die Wech-
selbereitschaft, auch in solchen Wohnanlagen, in
denen dann PV-Anlagen installiert werden kön-
nen, überhaupt da ist. Aus diesem Grund brau-
chen wir das auch tatsächlich, da gebe ich Herrn
Siebenkotten absolut Recht, man muss auch einen
finanziellen Vorteil bieten. Dies ist absolut klar.
Ich würde an dieser Stelle stärker auf den Markt
setzen als auf eine starre Vorgabe. Dennoch steigt
die Wechselbereitschaft bei solchen Projekten
und, das ist ein ganz entscheidender Punkt, da-
nach haben Sie so eine hohe Akzeptanz, die
selbstverständlich immer einem Preisvergleich
standhalten muss, dass die Mieterinnen und Mie-
ter in diesem Gebäude sich sehr stark mit der An-
lagentechnik identifizieren. Letzter Punkt zu dem
Systemischen: Natürlich können wir uns das vor-
stellen, dass das kostendämpfend in Zukunft
wirkt, denn selbstverständlich werden wir auch
versuchen und haben wir das auch schon reali-
siert, Batteriespeichersysteme in die Anlagen zu
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integrieren, die natürlich dann entsprechend
netz- und damit kostenentlastend wirken.

Der Vorsitzende: Jetzt fragt Frau Bulling-Schröter
für DIE LINKE.

Abge. Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE.): Danke-
schön Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an
Herrn Siebenkotten. Ich würde gern von Ihnen
hören, wie das mit der steuerlichen Privilegierung
der Wohnungsunternehmen bei der Gewerbe- und
Körperschaftssteuer ist. Es wurde ja hier schon
gefragt, aber sind Sie nicht der Meinung, wenn
diese jetzt nicht gegeben ist oder diese jetzt verlo-
ren geht, wenn die Vermieter an Mieterinnen und
Mieter Strom verkaufen? So ist es ja jetzt momen-
tan und meinen Sie nicht, es würde dann kaum
noch Mieterstrommodelle geben, denn die infizie-
ren ja aus steuerlicher Sicht das gesamte Vermie-
tungsgeschäft? Die Bundesregierung hat dies ja of-
fensichtlich erkannt und im Referentenentwurf
war es ja auch enthalten und jetzt ist es aber wie-
der gestrichen worden. Wie sehen Sie das? Was
für Auswirkungen hat das?

SV Lukas Siebenkotten (Deutscher Mieterbund
e.V.): Ich habe dieselbe Befürchtung, die Sie ge-
rade dargestellt haben, dass die potentiellen Ver-
mieter, die den Mieterstrom dann herstellen sol-
len, auf diese Weise sich zumindest nicht beför-
dert fühlen, sondern eher sagen: „Wenn das jetzt
das gesamte Vermietungsgeschäft infiziert, was
übrigens richtig ist, nachdem was ich weiß, da
überlege ich mir das aber noch drei Mal, ob ich so
etwas mache.“ Das meinte ich auch vorhin, als
ich gesagt habe, das ist so ein bisschen: „Wasch
mir den Pelz, aber mach mich nicht nass!“ Man
hat manchmal den Eindruck, dass in diesem Ge-
setzentwurf eine gewisse Sorge besteht, es könnte
ein richtiger Erfolg werden. Das finde ich, wäre
nicht das richtige Ergebnis. Ich bin hier als
Mietervertreter dafür, dass es eine steuerliche Pri-
vilegierung der Vermieter geben soll, meine Da-
men und Herren, das ist eine Premiere. Das habe
ich noch nie irgendwo gesagt, aber hier halte ich
dies für absolut sinnvoll, weil wir nur auf diese
Weise diese Sache wirklich nach vorn bringen.
Lassen Sie mich noch etwas zu den Kosten in die-
sem Zusammenhang loswerden. Ich habe hier
eben mehrfach gehört, dass man Sorge hat, die

Allgemeinheit und auch die der vielen Mieterin-
nen und Mieter, die nicht von Mieterstrommodel-
len profitieren könnten, würde stärker belastet,
wenn man hier eine spezifische Förderung macht.
Ja, würde sie, aber im minimalen Rahmen und
vor allem und das scheint mir wichtig zu sein,
wenn sie es dann hinbekommen haben, die
stromintensiven Betriebe nicht mehr zu privile-
gieren, dann würde ich sagen, können wir die
Diskussion weiterführen.

Der Vorsitzende: Die nächste Frage stellt die Kol-
legin Verlinden.

Abge. Dr. Julia Verlinden (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Vielen Dank Herr Vorsitzender. Ich
habe noch weitere Fragen an Herrn Gaßner. Es
wurden ja einige Dinge jetzt auch schon angespro-
chen, aber ich würde gern aus Ihrer Perspektive
noch einmal wissen, wie verschiedene Hemm-
nisse oder kleinere Regelungen innerhalb des Ge-
setzes auch wiederum eine große Auswirkung da-
rauf haben, ob dieses Gesetz erfolgreich sein
kann. Dazu zählen zum Einen die Lieferanten-
pflichten eben auch für Kleinanlagenbetreiber
und da wäre die Frage, ob eine Bagatellgrenze
denkbar wäre vielleicht von 10 kW Peak, was ja
auch in anderen Kontexten als eine sogenannte
Bagatellgrenze genutzt wird, aber auch die Frage
nach der Stromkennzeichnung, dem Aufwand
und der Förderung. Steht das in einem relevanten
Verhältnis zueinander? Aber auch noch einmal
die Frage nach Vertragslaufzeit und auch nach
dieser Vergleichsberechnung in der Jahresendab-
rechnung.

Der Vorsitzende: Herr Gaßner.

SV Hartmut Gaßner (Gaßner, Groth, Siederer &
Coll): Ich beginne mit der Frage nach den Klein-
anlagen. Die sind momentan in dem Gesetz, hier
dem EEG folgend, auf 10 kW insoweit ausgerich-
tet, als dass wir die Situation haben, dass die
Hauseigentümer, die 10 kW-Anlagen haben, also
eine Anlage, die typischerweise für zwei Haus-
halte geeignet ist, dass die eben als diejenigen, die
den Eigenverbrauch haben, von der EEG-Umlage
befreit sind. Diese zahlen also nicht seit dem
1. Januar 2017 die 40 %, sondern diese sind voll-
ständig befreit. Daher kommen die 10 kW Peak.
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Wenn Sie diese Anlage jetzt auch für die Einlie-
gerwohnung nutzen oder für eine zweite Familie,
dann sind Sie in der Logik des Förderungsgeset-
zes, dass diese Personen dann die EEG-Umlage
voll zahlen und die Mieterstromförderung bekom-
men. Da ist die Frage, ob es nicht sinnvoll sein
kann, den Grundansatz an den Kleinanlagen auf-
zugreifen, hier nicht mit der Mieterstromförde-
rung zu arbeiten, sondern mit der Befreiung von
der EEG-Umlage. Ich wiederhole noch einmal,
dies ist ein Haus, da wohnen zwei Familien, der
Hauseigentümer ist von der EEG-Umlage befreit.
Der Mieter, der mitversorgt wird über die gleiche
Anlage, erhält diese Förderung, aber muss den-
noch die volle EEG-Umlage zahlen. Das ist um-
ständlich. Es ist auch umständlich, den Hausei-
gentümer, der sich überlegt, dass er seine Einlie-
gerwohnung mit anschließt, mit den vollen Liefe-
rantenpflichten des EEG zu belegen. Es ist ver-
schiedentlich dargestellt worden in den Sachver-
ständigenunterlagen, die Ihnen vorliegen, dass
die Informations-, Melde- und Abrechnungs-
pflichten in keinem Verhältnis stehen zu dem
Strom, der hier gemacht wird. Allerdings ist es
tatsächlich so, dass wir und da schließe ich mich
ein wenig Herrn Siebenkotten an, eine schwierige
Situation haben, weil die Frage besteht, ob über-
haupt Anreize geboten werden sollen oder sind
wir eigentlich in einer Situation, dass alles, was
einen Anreiz verspricht, negiert werden soll. Na-
türlich ist es so, wenn ich einen Hauseigentümer
dazu verpflichte, dass er Lieferantenpflichten hat
wie ein EVU, dann wird er sich das drei Mal
überlegen, ob er seine 10-kW-Anlage für eine Ein-
liegerwohnung mit zur Verfügung stellt. Ich habe
bislang den Ansatz, dass ich sage: Sie wollen den
EEG-Strom ein Stück weit fördern und dazu
würde auch gehören, dass man beispielsweise auf
die Frage der Stromkennzeichnung verzichtet.
Wenn jemand den Strom vom Dach bekommt,
dann ist die Zähler- und die Abrechnungsstruktur
so, dass jeder Mieter weiß, dass dieser Strom von
seinem Dach kommt. Dieser Herkunftsnachweis
kostet wieder relativ viel Aufwand und Geld, er
ist analogisiert aus den großen Anlagen, er ist für
den Mieterstrom völlig überflüssig. Was die Mie-
terstromverträge angeht, ist die Debatte, glaube
ich, schon recht gut eröffnet worden. Wir haben
verschiedene, die sich mit dem Thema beschäftigt
haben. Die politische Frage wiederum an Sie:
Kann es nicht sein, dass jemand auch gern 95, 99

oder 103 % für den Strom zahlt, weil er nämlich
einen ökologischen Anspruch verfolgt? Das wäre
jetzt abgeschnitten und deshalb ist es ein etwas
aufgedrängter Schutz mit den 90 %. Ich verstehe
aber auch die andere Seite. Wenn ich abwägen
müsste, würde ich auf die 90 %-Regelung wegen
des Aufwandes und wegen der Unmöglichkeit,
sich hier ökologisch zu verhalten, verzichten. Zu-
letzt noch einmal zu der Fragestellung mit den
Gebäuden. Möglicherweise bin ich da missver-
standen worden. Ich bin, anders als Herr Dr. Pfeif-
fer oder Herr Koeppen gesagt haben, nicht dafür,
dass man jetzt auf den Mieterstrom verzichtet. Ich
sage eines, was ich heute hier gehört habe, ich bin
ein wenig überrascht, dass die Debatte zur EEG-
Umlage im Griff ist. Ich habe hier nicht dafür plä-
diert, dass man gesagt hat, dass man dies gleich-
setzen möchte den Eigenverbrauch und den Mie-
terstrom. Ich habe den Grundansatz akzeptiert,
dass über eine Mieterstromförderung weniger als
die EEG-Umlage Kosten anfallen, aber ich habe
mich dafür eingesetzt, dass man eben darüber
nachdenkt, dass man nicht nur Wohngebäude hat,
sondern dass man Gebäude hat und dass sie nicht
auf das politische Placebo hereinfallen mit der
unmittelbaren räumlichen Nähe, weil das zu we-
nig ist. Es müsste ein räumlich zusammengehöri-
ges Gebiet sein, wenn ein Stück weit etwas ge-
macht werden soll. Wenn Sie jetzt aber volkswirt-
schaftlich argumentieren, dass Sie sagen, es geht
uns jetzt nicht mehr um die Erhöhung der EEG-
Umlage, sondern um die Dämpfung der Netznut-
zungsentgelte, dann kommen wir natürlich von
einem Ende zum anderen und das halte ich nicht
für sinnvoll.

Der Vorsitzende: Mit Blick auf die Uhr würde ich
jetzt für die dritte und letzte Runde vorschlagen,
dass wir auf vier Minuten pro Frage und Antwort
verkürzen, weil wir es sonst nicht bis zum Beginn
des Plenums schaffen. Ich bitte dafür um Ver-
ständnis. Die nächste Frage stellt der Kollege
Lenz.

Abg. Dr. Andreas Lenz (CDU/CSU): Herr Vorsit-
zender, meine Frage richtet sich an Frau Dr. Pe-
tersen. Der BDEW hat sich ja auch wesentlich da-
für eingesetzt, dass bei der Messung viertelstun-
dengenau abgerechnet wird. Können Sie viel-
leicht kurz hier die Vorteile aus Ihrer Sicht be-
schreiben?
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Der Vorsitzende: Frau Dr. Petersen bitte.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Vielen Dank
Herr Dr. Lenz. Das mache ich gern. Im Augenblick
ist es so, dass der Strom des Mieters, also die Ar-
beitsstunden erfasst werden. Im Mieterstrommo-
dell werden beim Lieferanten des Mieterstroms
diese mit dem Summenzähler erfasst. Und die
Verrechnung des einmal jährlich gemessenen Ar-
beitswertes mit einem viertelstündlich gemesse-
nen Leistungswert beim Lieferanten des Mieter-
stroms führt natürlich zu Ungenauigkeiten und
entspricht überhaupt nicht den physikalischen
Gegebenheiten. Wenn die Mieterstromprojekte
stark zunehmen, dann werden diese Ungenauig-
keiten natürlich immer größer. Unseres Erachtens
ist eine vernünftige Abrechnung und auch eine
vernünftige Organisation dieser Mieterstromliefe-
rung nur möglich mit einer viertelstündlichen
Messung aller relevanten Verbraucher und Erzeu-
ger. Unseres Erachtens ist deshalb der ursprüng-
lich konsultierte Referentenentwurf besser als der
Kabinettsentwurf, der letztlich jetzt dieser Anhö-
rung zugrunde liegt. Denn ersterer wollte, dass
die Messwerte aller relevanten Zähler in 15 Minu-
ten Auflösung erfasst werden und dass das Mie-
terstromprojekt mit einem intelligenten Messsys-
tem ausgerüstet wird und auch alle bilanzierungs-
relevanten Messstellen der Mieter anzubinden
sind. Das ist auch wichtig im Hinblick auf die
Tatsache, dass langfristig vielleicht Elektromobili-
tät zunehmen wird und dass wir im Prinzip
Smart-Metering in Deutschland haben wollen. In-
sofern sollte man jetzt, wenn schon so ein neues
System eingeführt wird, das gleich so machen,
dass es langfristig und nachhaltig funktioniert.
Danke sehr.

Der Vorsitzende: Dankeschön. Die nächste Frage
stellt Kollege Saathoff.

Abg. Johann Saathoff (SPD): Herzlichen Dank
Herr Vorsitzender. Frau Reiche, Sie sagen, trotz
Mieterstrom müssen die Verteilnetze weiter aus-
gebaut werden. Ich sage, ohne Mieterstrom müss-
ten die Verteilnetze genauso ausgebaut werden.
Und ich hatte mich gerade so ein bisschen bei Ih-
rem Vortrag gefragt, ob der VKU sich dafür einset-
zen will, dass es weniger Netzausbau geben wird.
Das können Sie ja gleich darstellen, dass das
wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Ich

würde auch von Ihnen wissen wollen, ob Sie
auch eine Gefahr für die Konzessionsabgaben der
Kommunen sehen? Als ehemaliger Bürgermeister
kenne ich da ganz andere Gefahren bei der Kon-
zessionsabgabe, nämlich Koppelverträge und sol-
che Dinge. Da halte ich dieses Mieterstromgesetz
wirklich weitestgehend für gefahrenbefreit. Und
ich würde gerne noch einmal von Ihnen hören, ob
Sie sich eigentlich auch dafür eingesetzt hätten,
dass eine Gewerbesteuerbefreiung eine Möglich-
keit gewesen wäre, Mieterstrommodelle noch viel
mehr in die Welt zu bekommen als wir das bisher
gehabt haben. Und Frau Petersen, eine Frage habe
ich noch, Sie hatten rekurriert auf die 749 MB
Problematik unter Zusammenlegungen. Sie sag-
ten, 1. Januar 2018 würde reichen, um den Ter-
min zu verändern. Ich würde gerne noch einmal
die Bestätigung von Ihnen haben, habe ich das
richtig verstanden – 1. Januar 2018? Das wäre für
mich noch einmal wichtig, das von Ihnen zu er-
fahren.

Der Vorsitzende: Vier Minuten. Frau Reiche.

SVe Katherina Reiche (VKU): Ganz kurz. Wir
brauchen einen Ausbau von Verteilnetzen. Den
werden wir auch bekommen. Aber nicht nur ei-
nen Ausbau im Sinne von Kupfer, sondern vor al-
lem von Intelligenz. Wir sind davon überzeugt,
dass die Potenziale, die durch Einspeisung, Last-
senken, intelligente Zähl- und Messsysteme, in-
telligente Netze lange nicht gehoben sind. Und
ich glaube, dass man, wir nennen sie gern intelli-
gente Verteilnetzcluster, möglicherweise die ei-
nen oder anderen Kilometer Übertragungsnetz
durchaus einsparen kann. Hier ist das Potenzial
nicht ausgeschöpft. Aber momentan wird durch
die Anreizregulierungsverordnung eher Kupfer
gefördert als Intelligenz und hier brauchen wir
dringend einen anderen Blick auf dieses System.
Zum Thema Konzessionsabgabe sehen wir keine
größeren Probleme. Was das Thema Gewerbe-
steuer/erweiterte Gewerbesteuerkürzung betrifft,
das hatte ich vorhin schon gesagt, wir sind froh,
dass der Gesetzentwurf jetzt so ist, wie er ist. Wir
verstehen, dass dieses Privileg ein wichtiges ist,
aber wir sagen, zu einem Privileg kann es nicht
gehören, sich das Schöne herauszusuchen, näm-
lich ein Mieterstrommodell, aber sämtliche ener-
giewirtschaftliche Pflichten bei Seite zu lassen.
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Aber diese Pflichten gehören auch zu diesem Mo-
dell und da sahen wir eine gewisse Gefahr. Wir
sind jedenfalls froh, dass in diesem Entwurf, den
wir jetzt haben, die Gefahr gebannt ist.

Der Vorsitzende: Frau Dr. Petersen.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Es geht hier nur
um die PV-Freiflächenanlagen, die im Prinzip
durchorganisiert sind, durchgeplant, genehmigt,
die in Bau sind und kurz vor der Inbetriebnahme
stehen, die also mit bestimmten Rahmenbedin-
gungen, die aktuell herrschen, ihre Wirtschaft-
lichkeitsrechnung gemacht haben. Und da ist
nach Rückmeldung auch aus unseren Mitglieds-
unternehmen der 1. Januar 2018 in Ordnung.

Der Vorsitzende: Die nächste Frage stellt noch
einmal der Kollege Göppel für die Unionsfrak-
tion.

Abg. Josef Göppel (CDU/CSU): Ich möchte Herrn
Horn und Herrn Geißler ansprechen. Denn Sie
sind aus meiner Sicht die Praktiker auf der Anbie-
terseite. Es geht noch einmal um die Infizierung
im Zusammenhang mit dem Gewerbesteuerprob-
lem. Der Kollege Mindrup und ich haben aus dem
Umweltausschuss heraus eine Initiative an das Fi-
nanzministerium gestartet und Staatssekretär Mi-
chael Meister antwortet hier am 15. Mai 2017:
„Für das Wohnungsunternehmen bleibt die er-
weiterte Kürzung erhalten, wenn die Photovolta-
ikanlage nicht von einer Tochtergesellschaft, son-
dern von einer Schwestergesellschaft betrieben
wird.“ Was sagen Sie zu diesem Angebot?

Der Vorsitzende: Herr Dr. Horn.

SV Dr. Andreas Horn (Sonnenkraft Freising e.V.):
Also ich mache es an der Stelle ganz kurz. Für die
Projekte, die ich geplant habe, war in der Vergan-
genheit die Gewerbesteuerinfektionsgefahr relativ
unkritisch. Wir machen es mittlerweile so, dass
zum Beispiel bei Bauträgern, die Mehrfamilien-
häuser bauen, dass wir da einfach einen Part-
ner/eine Bürgerenergiegenossenschaft finden, die
das dann macht. Genauso bei den Wohnbauge-
nossenschaften: In München hat sich eine große
Energiegenossenschaft der Wohnbaugenossen-
schaften gebildet, die jetzt für die Wohnbaugenos-
senschaften die ganzen Energieprojekte abwickelt.

Das heißt, es gibt hier Umwege, um das zu lösen.
Insofern ist das für mich kein Thema. Aber das,
was da von Frau Dr. Petersen angesprochen
wurde mit der Smart-Meter-Pflicht insbesondere
für Drittversorgte, da müssen Sie sich klar sein,
wenn man sowas macht, dann erhöht man die ad-
ministrativen Kosten des Gesetzes durch Vorweg-
nahme des Smart-Metering-Rollouts ganz erheb-
lich und die Smart-Metering-Pflichten führen
dazu, dass im Prinzip die komplette Mieter-
stromförderung, die Sie hier als Zuschlag geben
wollen, in Smart-Meter reinläuft. Das heißt, es
bleibt überhaupt keine Mieterstromförderung
mehr übrig, weil einfach die Smart-Meter erhebli-
che Mehrkosten haben und damit die Mieter-
stromförderung weg ist.

Der Vorsitzende: Herr Geißler.

SV Michael Geißler (Berliner Energieagentur
GmbH): Dem letzten würde ich eindeutig zustim-
men und das deutlich unterstreichen. Wenn Sie
das tun, wenn Sie hier ein aufwendigeres Mess-
konzept als notwendig in dieses Gesetzes herein-
schieben, dann schieben Sie gleichzeitig den Kos-
tenwolf im Schafspelz herein. Deshalb kann ich
dem nur zustimmen und Frau Petersen wider-
sprechen. Aber zu Ihrer Frage zurück: Selbstver-
ständlich kennen wir aus der Praxis der Mietwoh-
nungsbaugesellschaften/Wohnungsbaugenossen-
schaften schon die einen oder anderen Kooperati-
onszusammenhänge, die einen oder anderen
Tochtergründungen oder sonstigen Zusammen-
hänge. Die Frage wäre dann nur an Sie zu stellen:
Warum denn kompliziert, wenn es auch einfacher
geht? Und deshalb glaube ich, hier muss eine
Klarheit bestehen, insbesondere natürlich für
kleinere genossenschaftliche Wohnungsbaugesell-
schaften. Die großen Unternehmen haben gegebe-
nenfalls einen ganz anderen Apparat, mit solchen
Herausforderungen im Zweifelsfalle gesellschafts-
rechtlicher Art umzugehen. Aber wenn Sie insbe-
sondere in dem verteilten und kleinen Zusam-
menhang, und dort soll ja tatsächlich auch das
Mieterstromgesetz stark wirken, wirken wollen,
müssen Sie solche Barrieren abbauen.

Der Vorsitzende: Die nächste Frage stellt der Kol-
lege Mindrup.
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Abg. Klaus Mindrup (SPD): Eine Vorbemerkung –
wir haben hier ja sehr viel über Kosten geredet.
Da muss man sich immer wieder volkswirtschaft-
lich klar machen, dass die Kosten des Einen die
Einnahmen des Anderen sind. Wir reden hier
durchaus über Interessen und da möchte ich mich
Frau Reiche anschließen, dass es richtig ist, da
auch mehr auf Intelligenz zu setzen. Meine erste
Frage geht an Herrn Siebenkotten. Ich habe einen
Vertreter einer „Lobbyorganisation“ gehört, der
hat mir gesagt, die Genossenschaft, bei der ich im
Aufsichtsrat bin, könne sich an Ausschreibungen
beteiligen und diese Dachflächen dann großen
Energieversorgungsunternehmen zur Verfügung
stellen, damit die den Photovoltaikstrom erzeu-
gen und ins Netz einspeisen können. Herr Sieben-
kotten, würde das zur höheren Akzeptanz beitra-
gen nach Ihrer Erfahrung? Und die zweite Frage
geht an Herrn Geißler im Hinblick auf die dezent-
rale Kraft-Wärme-Kopplung, da betreiben Sie ja
verschiedene Anlagen in Berlin. Vielleicht kön-
nen Sie einmal etwas dazu sagen, wie viel Pro-
zent der Mieterinnen und Mieter auch abhängig
von der Gesellschaftsform sich an solchen Kon-
zepten beteiligen, das ist, glaube ich, auch sehr
wichtig für das Auditorium.

Der Vorsitzende: Zunächst Herr Siebenkotten.

SV Lukas Siebenkotten (Deutscher Mieterbund
e.V.): Also ich denke nicht, dass das Beispiel, das
Sie gerade dargestellt haben, zur Akzeptanz bei-
tragen würde. Ich wäre immer dafür, dass die
Dinge sehr direkt ablaufen. Das heißt, dass derje-
nige, der das denn macht, es auch wirklich selber
macht und nicht noch um drei Ecken und Ver-
schachtelungen oder ähnliches. Deswegen meine
Antwort - nein, ich glaube nicht, dass das zur grö-
ßeren Akzeptanz beitrüge.

Der Vorsitzende: Herr Geißler.

SV Michael Geißler (Berliner Energieagentur
GmbH): Herzlichen Dank. Die Frage der Akzep-
tanz und des sozusagen wohnungswirtschaftli-
chen Partners ist gestellt. Ich kann aus unserer Er-
fahrung der letzten 20 Jahre sehr deutlich sagen -
zunächst mal unabhängig von der Rechtsform die-
ser Wohnungseigentümerstruktur - es kommt na-
türlich vor allem darauf an, wie sich selbst die
Gesellschaft oder diese Institution überhaupt um

ihre eigenen Mieter kümmert. Wir stellen ganz
deutlich fest, dass es gerade bei Wohnungsbauge-
nossenschaften jedweder Art einen sehr hohen
Zusammenhang mit den dortigen Bewohnern gibt
und dadurch natürlich auch die Teilnahme an
Mieterstrommodellen im Sinne des unmittelbaren
Kaufs des Stroms aus dem Keller im Sinne von
Kraft-Wärme-Kopplung oder vom Dach natürlich
steigt. Das heißt, wir haben reale Erfahrungen,
dass es Wohnungsbaugesellschaften schon über
viele Jahre geschafft haben, bis zu 100 Prozent ih-
rer Bewohner an solche Anlagen anschließen zu
können. Wir haben aber tatsächlich auch in ei-
nem anderen Wohngebäudebestand, der im Zwei-
fel privatwirtschaftlich gehalten wird, Situatio-
nen, wo man vielleicht mit 30 Prozent Akzeptanz
anfängt und dann eine Einlaufphase braucht, die
dann am Ende nach drei Jahren vielleicht bei ei-
ner Zustimmung und Teilnahmequote von 70
Prozent liegt. Deshalb nochmal ganz kurz zurück
zu dem eingangs adressierten Punkt, dass man na-
türlich eine Vertragslaufzeit – so sehr ich selbst-
verständlich Verbraucherschutz für richtig halte –
nicht einseitig gegenüber dem Üblichen auf ein
Jahr begrenzen sollte, wie es aktuell vorgesehen
ist, sondern tatsächlich auf zwei Jahre, wie es ge-
setzlich für alle Stromlieferanten grundsätzlich
gilt. Denn Sie brauchen für die Investition natür-
lich auch ein Stück weit Refinanzierungsmöglich-
keit und – wie gerade dargestellt – Sie brauchen
natürlich auch eine wachsende Akzeptanz. Dafür
brauchen Sie Zeit, dafür brauchen Sie auch die
Ansprache-Situation innerhalb der Bewohner.

Der Vorsitzende: Frau Kollegin Bulling-Schröter.

Abge. Eva Bulling-Schröter (DIE LINKE.): Danke-
schön Herr Vorsitzender. Mich würde nochmal
von Herrn Siebenkotten die Frage der Quartierslö-
sungen interessieren. Dies wurde vorher schon
andiskutiert, dass sie für unmittelbare Mieter-
stromvorhaben oder an einem Gebäude nutzbar
sind, nicht aber für Quartierslösungen, auch nicht
für Blockheizkraftwerke, die zum Beispiel im
Hauskeller stehen. Jetzt würde ich Ihre Meinung
und Ihre Bewertung hören bei den Fragen Effizi-
enz und das Projektpotential von Mieterstrommo-
dellen, wenn wir davon ausgehen, dass wir das
alle auch möchten.
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SV Lukas Siebenkotten (Deutscher Mieterbund
e.V.): Ich teile die Auffassung des Kollegen der
eben auf die Placebo-Problematik hingewiesen
hat. Als er nämlich dargestellt hat, wie denn nun
das, was vom Bundesrat eingebracht wurde, ei-
gentlich zu interpretieren ist. Insofern sind wir
absolut dafür, dass man versucht, eine Lösung zu
finden, die das Quartier umfasst, das also nicht
nur das, was am Gebäude selber klebt, bzw. dort
angebracht ist oder obendrauf gesetzt ist, umfasst
wird, sondern dass man ein kleineres Umfeld – so
will ich das jetzt mal mit meinen Worten sagen –
mit einbezieht. Und wenn hier eine Placebo-Prob-
lematik besteht, von der ich vorher nicht wusste,
sondern erst durch Sie gehört habe, dann ist das
natürlich nicht die Lösung, dann müsste da ge-
setzlich nachgeschärft werden, um klar zu sagen,
dass man nicht nur das einzelne Gebäude, son-
dern auch dessen Umgebung betrachtet. Das
würde die Sache sicherlich noch runder machen
und wäre für Vermieter und Mieter eine sinnvolle
Lösung.

Der Vorsitzende: Die ultimativ letzte Frage hat
jetzt die Kollegin Verlinden von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN.

Abge. Dr. Julia Verlinden (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Vielen Dank Herr Vorsitzender. Ich
habe zwei Fragen, die sich an alle Experten rich-
tet und deswegen müsste es auch funktionieren,
dass Sie die jeweils in einem Satz beantworten.
Und zwar geht es nochmal um die Frage des Aus-
baudeckels: Hier wüsste ich gerne von Ihnen al-
len, stimmen Sie jetzt dem zu, was einige Exper-
ten gesagt haben, dass er eigentlich unnötig ist
und man deswegen im Gesetz darauf verzichten
könnte? Der andere Punkt ist: Sehen Sie das auch
so, dass es gar keinen Grund dafür gibt, diese Re-
gelung des Mieterstrommodells auf Wohngebäude
zu beschränken, sondern auf sämtliche Gebäude,
die ein Dach haben, also wo Raum vermietet
wird, sei es Büros, Geschäfte und so weiter. Zu-
sätzlich habe ich noch eine kurze Frage für Frau
Dr. Petersen - deswegen fangen Sie am besten an.
Es ist mir bekannt, dass Sie mit verschiedenen an-
deren Verbänden in diesem Kontext des Mieter-
stromgesetzes auch fordern, eine andere Ände-
rung am EEG vorzunehmen, was die Genehmi-
gungen im Bundes-Immissionsschutz für Bürger-

energieanlagen angeht, bei den Windenergieaus-
schreibungen. Falls Sie dazu kurz was sagen kön-
nen: Ab wann sollte das aus Ihrer Sicht gelten,
was dort der BDEW mit vielen anderen fordert?
Ab sofort würde ja vermutlich bedeuten, dass die
August-Ausschreibung für Windenergie nicht
mehr erreicht wird, aber wahrscheinlich doch die
im Herbst, oder?

Der Vorsitzende: Also Frau Dr. Petersen eine Zahl
und dann jeweils ein Satz ohne zu viele Kommas
und ‚und‘. Frau Dr. Petersen, bitte.

SVe Dr. Maren Petersen (BDEW): Vielen Dank.
Schnellstmöglich, zur nächsten wahrscheinlich
nicht, aber dann natürlich sofort. Zu Ihrer Frage
zum Ausbaudeckel: Ich glaube, der Ausbaudeckel
spielt im Grunde genommen keine Rolle. Die
Frage ist einfach: Wenn es erfolgreich ist: Wie
stellen Sie sich langfristig das Mieterstrommodell
vor? Es wurde gesagt, intelligente Messkonzepte:
zu teuer hier. Einführung von Lieferantenpflich-
ten: nicht zumutbar. Kostensteigerung: minimal.
Aber wenn Sie wirklich wollen, dass Mieter in
wirklich großem Umfang hier partizipieren –
nicht nur eine Million von 46 Millionen –, wie
sollen dann diese Messungen erfolgen? Wie sol-
len die Lieferantenpflichten erfolgen? Die Kosten
steigen dann natürlich in relevantem Ausmaß. Ich
glaube, es macht sich niemand klar, wie die Situ-
ation aussieht, welche Probleme entstehen, wenn
das Mietermodell erfolgreich ist, ohne dass die
Netzentgelte und die Umlagen- und Abgabensys-
tematik angepasst werden.

Der Vorsitzende: Frau Reiche.

SVe Katharina Reiche (VKU): Deckel halten wir
für sinnvoll. Zumal eine Überprüfung nach zwei
Jahren vorgesehen ist. Dann wird sich zeigen, ob
der Deckel ausreicht oder nicht. Die zweite Frage
war nach dem Ausweiten von Gebäuden. Wir ha-
ben uns zusammen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden für eine moderate Ausweitung aus-
gesprochen und auf den Gebäudezusammenhang
verwiesen. Die von einigen Experten geforderte
deutliche Ausweitung unterstützen wir nicht.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Engelke.
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SV Dr. Thomas Engelke (vzbv): Zum Ausbaude-
ckel Mieterstrom ist ein Teil des Ausbaupfads der
erneuerbaren Energien und wir wollen mal sehen,
ob der Ausbaudeckel überhaupt erreicht werden
wird. Aber wenn er erreicht wird, halten wir den
für entbehrlich. Zur Wohngebäudebeschränkung:
Wichtig ist für uns, dass Nachbarschaftslösungen
ermöglicht werden, damit möglichst viele Mieter
in den Genuss von Mieterstrom kommen können.
Das heißt, wenn benachbarte Gebäude nicht
Wohngebäude sind, dass die dann auch mit ein-
bezogen werden könnten.

Der Vorsitzende: Herr Dr. Horn.

SV Dr. Andreas Horn (Sonnenkraft Freising e.V.):
Sowohl der Ausbaudeckel als auch die Beschrän-
kung auf Wohngebäude zeigt, dass der Gesetzge-
ber Angst davor hat, dass die Förderung wirkt o-
der zu stark wirkt. Meine Apell ist daher: Machen
Sie es den Bürgern so einfach wie möglich, die
sind dafür wirklich dankbar. Und der Grund ist:
Mieterstrom ist einfach billiger für alle.

Der Vorsitzende: Herr Geißler.

SV Michael Geißler (Berliner Energieagentur
GmbH): Ich fange umgekehrt an: Der räumliche
Zusammenhang muss zwingend hergestellt wer-
den. Das Gebäudeensemble ist der Begriff und
nicht das einzelne Gebäude. Bezogen auf Mengen-
begrenzung: Ich habe klar gesagt, die Grenze von
100 kW muss rauf auf 250 kW und ein Mengende-
ckel mit 500 MW ist sozusagen unnötig.

Der Vorsitzende: Herr Siebenkotten.

SV Lukas Siebenkotten (Deutscher Mieterbund
e.V.): Kein Ausbaudeckel und die Begrenzung auf
Wohngebäude bitte aufheben und die Möglichkeit
schaffen, dass umliegende Nichtwohngebäude
mit einbezogen werden.

Der Vorsitzende: Herr Gaßner.

SV Hartmut Gaßner (Gaßner, Groth, Siederer &
Coll): Ich würde Sie bitten, dass Sie die Anregun-
gen, die hier kommen, mit der Formulierung „in
unmittelbarer räumlicher Nähe“ nicht als erfüllt
ansehen. Ich verweise auf die Definition der Clea-
ringstelle. Wenn wir zu erweiternden Lösungen
kommen oder zu Quartierlösungen, dann würde
ich jetzt nicht als Sachverständiger, sondern als
Politiker sagen, dann nehmen Sie den Ausbaude-
ckel, dann haben wir zumindest einen richtigen
Weg und wenn der tatsächlich greift, dann kann
man sich neu darüber unterhalten.

Der Vorsitzende: Herr Elxnat.

SV Marc Elxnat (Bundesvereinigung der kommu-
nalen Spitzenverbände): Zum Ausbaudeckel ist
schon viel gesagt. Ich schließe mich da auch der
Meinung von Frau Reiche an. Wir halten ihn für
sinnvoll und notwendig. Nach den ersten Erfah-
rungen sollte man ihn dann auch nochmal evalu-
ieren. Zum Thema Gebäudebegrenzung: Wenigs-
tens Gebäude der öffentlichen Verwaltung und
von Sozialträgern sollten hier mit einbezogen
werden, um dann auch von diesen Projekten oder
von Mieterstrommodellen profitieren zu können,
wenn man Mieter ist. Danke.

Der Vorsitzende: Mir bleibt jetzt zum Schluss,
Ihnen zu danken, den Expertinnen und Experten,
den Fragestellerinnen und Fragestellern, den Be-
obachtern und Interessierten und Ihnen einen
schönen restlichen Tag zu wünschen. Auf Wie-
dersehen und vielen Dank.

Schluss der Sitzung: 12:54 Uhr
Zá/Ka/Gr/Pr/Ru
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